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Der Leiter

P r a g, den 27. August 1941

der Gruppe Rundfunk.

V_e_r_t_r_a_u_li_ch_!

6

Dem Herrn Staatssekretär

vorgelegt !

Betr.: Störung deutseher Rundfunksendungen durch Feindsender.

Seit den 15. August l94l werden in weitem Umfange Störungen

deutscher Rundfunksendungen durch Feindsender beobachtet.

Über die Tatsache an sich ist dem Herrn Abteilungsleiter IV

bereits Bericht erstattet worden. Der Abteilungsleiter hat

Jhnen die Angelegenheit vorgetragen.

Der Abhördienst der Gruppe Rundfunk ist seit dem l6. August

mit der Überwachung der Störungen betraut. Hier in Prag sind

besonders Störungen des Deutschlandsenders, des Reichssenders

Leipzig und des Reichssenders Wien festgestellt Worden.

Das Ergebnis der Überwachung ist laufend dem Reichsministerium

für Volksaufklärung und Propaganda mitgeteilt worden.

Das Reichsministerium hat heute mitgeteilt, dass der Störsender.

selbst anscheinend in Moekau steht. Die Störungen werden mit

einem besonderen Sender vorgenommen, der die Möglichkeit hat,

den Antennenträger eines anderen Senders zu bespielen. Jnzwischen

sind jedoch besondere technische Mittel seitens des Reiches

eingesetzt worden, die dem Störsender entgegenarbeiten. Es ist

damit zu rechnen, dass die Einwirkung des feindlichen Stör-

senders nachlassen und in Kürze ganz aufhören wird.
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Büco des Staatsfektetärs

beln Reichsptotektor

Der Chef der Sicherheitspolizei

in Bühmen und Mähten.

und des SD

Eing.: 2 5.NOV 1941

IV B 1 - 2744/41 g

Berlin den 22. Nov 1941

Gehetm

An alle

Höheren i- und Polizeiführer

Betrifft: Gegenwärtiger Stand der Organisation

der Katholischen Kirche.

Bezug:

ohne

Anlagen: 1 Bericht

Anliegend übersende ich einen Bricht über den

gegenwärtigen Stand der Orgsdibatdon der

Katholiachen Kirche.
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Gegenwärtiger Stand der Organisation

der Katholischen Kirche.

Das Papsttum, dessen gegenwärtiger Vertreter Pius XII.

ist, hat als Hilfsmittel zur Verwirklichung seiner Ziele eine

umfangreiche, die ganze Welt umspannende Organisation zur

Verfügung. Entsprechend dem anmaßenden Anspruch, alle

Völker unter ihre Herrschaft zu bringen, wie es der Forde-

rung der Bulle Bonifaz' XIII. (Unam Sancta) entspricht, „daß

es für jede menschliche Kreatur zum Heile schlechthin not-

wendig ist, dem römischen Papste untertan zu sein", hat die

Kirche im Laufe der Zeit diese Organisation aufgebaut.

Die katholische Kirche will weltanschaulicher und poli-

tischer Faktor sein; sie hat dies aber immer nur vermocht

mit Hilfe ihrer Organisation. Der Verfasser katholischer

kirchenrechtlicher Werke, Erwin Roderich von Kienitz,

schreibt:

„Es ist nicht zu leugnen, daß die Kirche ihr Schwer-

gewicht als politischer Faktor oft mit großem Erfolg in

die Waagschale geworfen und mit politischen Mitteln

geistige Siege erfochten hat. Und nicht minder wahr ist

es, daß die Kirche in erstaunlicher Anpassungsfähigkeit

7
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an nationale Eigenarten gewaltige diplomatische Vorteile
errungen hat. Vor allem gilt dies von der Anpassungs-
fähigkeit ihrer Gestalt, d. h. der Formen ihrer rechtlichen
Organisation.
Dementsprechend sind die Formen ihrer Organisation
vielfältiger Art. Um eine Vorstellung davon zu haben, wie
es der katholischen Kirche möglich ist, die 375 Millionen
I. Das Kardinalskollegium.
Menschen, die ihr angehören, unter ihrem Einfluß zu behal-
ten und umgekehrt aus dieser Tatsache eine politische Macht-
Das Kardinalskollegium ist nach kirchlicher Definition
stellung zu beanspruchen, ist es erforderlich, die Glieder ihrer
„ein Spiegelbild der ühernationalen Einheit der Kirche", was
Organisation zu kennen. Im Folgenden sei daher der gegen-
für seine prozentuale Zusammensetzung allerdings nicht gilt.
Seine volle Besetzung erreicht 70 Kardinäle. Diese Zahl
wärtige Stand der Organisation der katholischen Kirche dar-
wurde von Papst Sixtus V. im Jahre 1586 bezeichnender-
gestellt.
weise nach dem alttestamentarischen Vorbild des von Moses
bestellten jüdischen Aeltestenrates festgesetßt. Heute hat zwar
das im Mittelalter verbreitete Sprichwort „Wer den Papst
zum Vetter hat, wird Kardinal" in diesem Sinne keine Gül-
tigkeit mehr, die Ernennung eines Kardinals, die vom Papst
vorgenommen wird, richtet sich aber nach wie vor nach seinen
Verdiensten, vor allem in kirchenpolitischer Hinsicht. Die
Geschichte weist eine Reihe von Kardinälen auf, die aus-
geprägteste politische Persönlichkeiten waren, z. B. die fran-
zösischen Kardinäle Mazarin und Richelieu, die nicht zufällig
größte Feinde des Deutschen Reiches waren.
Die wichtigste Aufgabe der Kardinäle und ihrer Gesamt-
heit als Kardinalskollegium ist die Papstwahl. Zwischen der
Papstwahl durch das Kardinalskollegium und der Ernennung
des einzelnen Kardinals durch den Papst ist eine gewisse
Wechselwirkung festzustellen. Der Papst ernennt die ihm
genchmen Kardinäle, während die Kardinäle wiederum den
ihnen genehmen Papst wählen. Auf diese Weise wird eine
möglichst große Stabilität der politischen Linie erreicht. Be-



X
Der Kardinal H l o n d, ein fanatischer Deutschenhasser,
sonders augenfällig wurde das bei der letzten Papstwahl, als
der Erzbischof von Posen-Gnesen war, ist während des pol-
von einem Kollegium ausgesprochen politisch, und zwar
nischen Feldzuges geflohen, und hält sich zurzeit in Südfrank-
gegen den Nationalsozialismus orientierter Kardinäle in ein-
stimmiger Wahl zum erstenmal in der Geschichte des Papst-
reich auf.
tums der bisherige Kardinalstaatssekretär, also eine von Na-
Die Kardinäle Schulte von Köln und Kaspar von
tur aus politische Persönlichkeit zum Papst bestimmt wurde.
Prag sind kürzlich verstorben.
Der größte Teil der Kardinäle ist in den römischen Kon-
Die drei deutschen Kardinäle sind am Vatikan in fol-
gregationen, den vatikanischen Ministerien, tätig und übt auf
genden Einrichtungen vertreten:
diesem Wege cinen wesentlichen Einfluß aus.
Kardinal Bert r a m : Sakramentenkongregation, Kon-
Die volle Zahl des Kardinalskollegiums ist selten aus-
zilskongregation. Zeremonialkongregation, Kirchenfabrik von
gefüllt. Von den 70 Kardinalaten sind zurzeit 17 vakant.
St. Peter.
Die 53 gegenwärtigen Kardinäle seßen sich ihrer Nationalität
Kardinal Fa ul h a be r: Sakramentenkongregation, Kon-
nach folgendermaßen zusammen:
zilskongregation, Ritenkongregation, Seminar- und Universi-
32 Italiener
1 Ire
1 Belgier
tätskongregation, Bibelkommission.
5 Franzosen
3 Deutsche
1 Brasilianer
Kardinal I nnitzer : Orientalenkongregation, Mis-
2 Nordamerikaner
1 Ungar
sionskongregation, Zeremonialkongregation, Kirchenfabrik
2 Spanier
1 Pole
von St. Peter.
1 Engländer
1 Portugiese
1 Kanadier
1 Syrer
Die Italiener haben also bei weitem das Uebergewicht.
Die drei deutschen Mitglieder des Kardinalkollegiums
sind folgende:
Kardinal Bert ram, Erzbischof von Breslau,
Kardinal Faulhaber, Erzbischof von München,
Kardinal Innitzer. Erzbischof von Wien.
Zum deutschen Machtbereich gehören ferner zurzeit:
Kardinal v a n Ro e y, Erzbischof von Mecheln.
Kardinal S uh a r d, Erzbischof von Paris,
Kardinal Liénart, Bischof von Lille.
11
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Glaubens. und Sittenfragen. Hierunter fällt vor allem
die Bücherzensur. Bücher, die nach ihrem Urteil der ka-
tholischen Glaubens- und Sittenlehre widersprechen,
werden auf den sogenannten „Index", das Verzeichnis
derartiger Bücher, gesegt und es ist den Katholiken
unter Exkommunikation verboten, solche Bücher zu
II. Die Römische Kurie.
lesen.
2. Die Konsistorialkongregation.
Unter der Bezeichnung „Römische Kurie" werden alle
Behörden des Vatikans zusammengefaßt, die für die ver-
Dieser Kongregation obliegt die Errichtung und Ver-
schiedensten Zwecke der kirchlichen Verwaltung zuständig
änderung von Erzbistümern, Bistümern, Freien Abteien
sind. In ihr zentralisiert sich die gesamte Arbeit der einzel-
und Prälaturen in den Ländern, in denen der Katholizis-
nen kirchlichen Organe der ganzen Welt. Gemäß den ver-
mus nach der Bischofsverfassung organisiert ist. Soweit
schiedenen Aufgaben ist sie eingeteilt in
nicht mit einer Staatsregierung aufgrund eines Konkor-
dats oder anderer Abmachungen verhandelt werden muß.
die Kongregationen,
fällt auch die Auswahl, Prüfung und Ernennung von
die päpstlichen Gerichtshöfe,
Bischöfen unter ihre Zuständigkeit. Außerdem heaufsich-
die Aemter und
tigt sie die Bischöfe und prüft ihre Fünfjahresberichte.
die Kommissionen.
3. Die Orientalenkongregation.
Sie ist zuständig für alle Angelegenheiten der mit Rom
A. Die Kongregationen.
vereinigten östlichen Kirchen, die eigene Verfassung und
Diese sind in ihren Aufgaben vergleichbar mit den Mi-
Ritus haben.
nisterien eines Staatswesens. Die 12 bestehenden Kongrega-
4. Die Sakramentenkongregation.
tionen sind folgende:
Ihr unterstehen alle Fragen, die mit den kirchlichen Sa-
1. Das Heilige Offizium.
kramenten zusammenhängen: Dispens von Ehehinder-
Diese Kongregation ist aus der Inquisition hervorgegan-
nissen und Weihehindernissen, Entscheidung über Auf-
gen und bis 1908 trug sie noch diese Bezeichnung. Be-
lösung einer Ehe nsw.
sonders in der Gegenreformation maßte sie sich die Ent-
5. Die Konzilskongregation.
scheidung über Glaube oder Irrglaube, vom katholischen
Standpunkt aus gesehen, zu, oft bis zur Konsequenz des
Sie hat die Aufgabe, die Amts- und Lebensführung der
Todesurteils. Das Heilige Offizium ist zuständig für
Geistlichen zu beaufsichtigen und sich mit der Katho-
lischen Aktion und der Seelsorge zu befassen.
12
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6. Die Ordenskongregation.
B. Die Päpstlichen Gerichtshöfe.
Ihr obliegen alle Ordensangelegenheiten.
1. Die Apostolische Pönitentiarie.
7. Die Missionskongregation.
Ihrer Gerichtsbarkeit unterstehen Hostienschändung
Sie führt auch die Bezeichnung „Propagandakongrega-
Bruch des Beichtgeheimnisses, Kirchenaustritt, Duell
tion". Wie der Name besagt, ist sie die Zentrale der
Mensur, Klosterflucht usw., ebenso das Ablaßwesen.
katholischen Weltmission.
2. Die Apostolische Signatur.
8. Die Ritenkongregation.
Sie ist der höchste päpstliche Gerichtshof. Mit ihrem Ur-
teil über die Korrektheit der Prozeßform werden erst
Ihrer Zuständigkeit unterstehen alle Fragen des Gottes-
die Urteile der anderen Gerichtshöfe gültig.
dienstes und der Liturgie. Außerdem ist sie Gerichtshof
für Selig- und Heiligsprechungsprozesse.
3. Die Rota Romana.
Sie ist der eigentliche päpstliche Gerichtshof und ent-
9. Die Zeremonialkongregation.
scheidet hauptsächlich Ehefragen.
Ihr Aufgabenbereich ist die Regelung der Etikette am
Vatikan.
C. Die Ämter.
10. Die Kongregation für auBerordentliche kirchliche An-
I. Die Apostolische Kanzlei.
gelegenheiten.
Sie fertigt die päpstlichen Bullen aus.
Sie entscheidet über Bistumserrichtungen, bei denen Ver-
handlungen mit der betreffenden Staatsregierung geführt
2. Die Apostolische Datarie.
werden müssen. Daneben bearbeitet sie andere kirchen-
Sie verleiht die Pfründen und Benefizien, die dem Papst
politische Fragen, und zwar in enger Zusammenarbeit
zur Vergebung vorbehalten sind.
mit dem Staatssekretariat.
3. Die Apostolische Kammer.
11. Die Seminar- und Universitätskongregation.
Ihr obliegt die Verwaltung der Güter des Kardinals.
Ihr unterstehen sämtliche katholischen Universitäten, Se-
kollegiums.
minare und andere Lehrinstitute.
4. Das Staatssekretariat.
Das Staatssekretariat kann seinen Aufgaben entsprechend
12. Die Kongregation der Kirchenverwaltung von St. Peter.
mit einem Außenministerium verglichen werden. Es ist
Ihre Aufgabe ist die Erhaltung des Domes von St. Peter.
zuständig für alle politischen und kirchenpolitischen
seine Ausschmückung, Erneuerungsarbeiten usw.
Fragen.
14
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Leiter ist der Kardinalstaatssckretär, zurzeit Kar-
8. Die Kommission für die Kunstschätze des HL. Stuhles
dinal M a glio n e. Sein Vorgänger auf diesem Posten
9. Die Wappenkommission.
war der jetige Papst, Eugen Pacelli. Dem Staatssekre.
10. Die Kommission für die Neugründung von Pfarreien in
tariat unterstehen auch die Nuntien in den Ländern, die
Rom.
mit dem Vatikan diplomatische Beziehungen unterhalten.
11. Die Finanzkommission zur Verwaltung des vatikanischen
Die wichtigste Aufgabe des Staatssekretariats ist es,
Vermögens.
in Aussicht genommene Konkordate vorzubereiten und
abzuschließen. In seinen Aufgabenbereich fallen außer.
Von diesen Kommissionen hat lediglich die erste, die
dem noch die Bemühungen des Vatikans, Einfluß auf
Rußlandkommission, größere Bedeutung, vor allem im Hin-
den Verlauf von weltpolitischen Ereignissen zu gewinnen.
blick auf die Ereignisse im Osten. Sie betreibt die Katholi-
So sind die Verlantbarungen des Vatikans zum gegen-
sierung der russischen Kirche. Mit welcher Berechnung sie
wärtigen Krieg als Produkte des Staatssekretariats an-
dabei vorgeht, beweist eine Verlautbarung des Benediktiners
zusehen. Sein Sprachrohr ist im allgemeinen der „Osser-
Chrysostomus B a u e r (die Benediktiner sind neben den Je-
vatore Romano", dem allerdings und offenbar aus tak.
suiten die Hauptverfechter dieses Gedankens), in der es heißt:
tischen Gründen vom Vatikan nur die Bedeutung als
„Er (der Bolschewismus) ermordet Priester und
.offiziöses“ Blatt zugesprochen wird.
Bischöfe, entweiht und schändet Kirchen und Heilig.
tümer, enteignet und zerstört die Klöster, die seit Jahr-
D. Die Kommissionen.
hunderten die geistigen und religiösen Brennpunkte des
kirchlichen Lebens in Rußland waren. Aber sollte nicht
Für bestimmte Aufgaben, die sich schon aus der Be.
gerade darin die religiöse Sendung des religionslosen
zeichnung ergeben, bestehen innerhalb der Kurie dann noch
Bolschewismus liegen, daß er die (vielfach unbewußten
folgende Kommissionen:
und unschuldigen) Träger des schismatischen Gedankens
verschwinden läßt, sozusagen „reinen Tisch" macht und
1. Die Kommission für Rußland.
damit die Möglichkeit zum geistigen Neuaufbau gibt?"
2. Die Kommission für die Auslegung des Kirchenrechts.
Diesen „Neuaufbau" hat sich der Katholizismus zu-
3. Die Kodifikationskommission des orientalischen Kirchen-
gedacht, und die Vorbereitungen dazu soll die Rußlandkom-
rechts.
mission treffen. Es wird zu verhindern sein, daß der Katholi-
4. Die Vulgatakommission.
zismus aufgrund der neuen Verhältnisse im russischen Raum,
5. Die Bibelkommission.
der mit deutschem Blut erkämpft wurde, dort zum eigent-
6. Die Archäologische Kommission.
lichen Kriegsgewinnler wird.
7. Die Päpstliche Zentralkommission für die kirchlichen
Kunstschätze in Italien.
16
17



12gen zwischen dem Vatikan und einem Lande ergeben, obliegtdem Nuntius auch die Ueberwachung des kirchlichen Lebensund aller damit zusammenhängenden Dinge in dem hetreffen-den Lande und die Berichterstattung darüber an den Papst,sowie die Mitwirkung bei der Ernennung von Bischöfen fürseinen Bereich. Es ergibt sich hier also der einmalige Zu-III. Vertretungen des Vatikansstand, daß ein diplomatischer Vertreter sich in die innerenAngelegenheiten eines anderen Landes einmischen darf, nurbei den Ländern und Vertretungen derweil ein gewisser Teil der Landeshevölkerung einer Kon-Länder beim Vatikan.fession angehört, deren Zentrum außerhalh seiner Grenzenliegt. Mit demselben Recht könnten beispielsweise auch alleDer Papst hetrachtet sich nicht etwa nur als Leiter eineranderen Konfessionen und Sekten, die in Deutschland An-Konfessionsgemeinschaft, sondern als Souverän sowohl deshänger haben, und deren Leitung nicht auf Reichsgebiet liegt,eigentlichen Vatikanstaates, als auch aller Anhänger der ka-einen Einmischungsanspruch in innerdeutsche Verhältnisse er-tholischen Kirche mit allen sich hieraus ergebenden. Kon-heben.sequenzen, ja, er hat immer wieder versucht, seinen Herr-Grundsätzlich besteht bezüglich der Vertretungen desschaftsanspruch über den der Regierenden der Länder zuVatikans bei Ländern und umgekehrt das Gegenseitigkeits.stellen. In Zeiten, in denen das infolge der Schwäche einesprinzip. Es gibt allerdings Ausnahmen, so z. B. England undStaates möglich war, hat er diesem Anspruch oft auch prak-die Vereinigten Staaten von Nordamerika, die zwar beim Va.tischen Ausdruck verliehen. In diesem Zusammenhang seitikan eine Gesandtschaft unterhalten, bei denen der Vatikanan die Kämpfe zwischen Kaiser und Papst im Mittelalter er-aber umgekehrt keine Nuntiaturen unterhält.innert.In folgenden 30 Staaten hat der Vatikan diplomatischeIn der Eigenschaft als Souverän, die der Papst sich an-Vertretungen:maßt, steht er mit einer Reihe von Staaten in dauerndenArgentinienGuatemalaPortugalgegenseitigen diplomatischen Beziehungen. Die Vertreter desBolivienHaitiDominikanische RepublikPapstes bei diesen Ländern sind die Nuntien und Inter-BrasilienHondurasRumäniennuntien, ein Unterschied, der keine rechtliche Bedeutung hat,ChileIrlandSalvadorsondern sich nur nach der Größe und Bedeutung des jeweili-ColumbienItalienSlowakeigen Landes richtet. Die Nuntien genießen, wie alle anderenCostaricaLiberiaSpaniendiplomatischen Vertreter. das Recht der Exterritorialität.CubaNicaraguaSchweizSie besitzen vor diesen sogar teilweise das Vorrecht, DoyenDeutschlandPanamaUngarndes Diplomatischen Korps zu sein. Neben der VermittlungEcuadorParaguayUruguayaller Angelegenheiten, die sich aus den politischen Beziehun-FrankreichPeruVenezuela1819



13Im Verlaufe des gegenwärtigen Krieges haben folgende.MonacoSan Marinobis dahin bestchende Vertretungen durch Besetzung dieserNicaraguaSlowakeiLänder nur mehr formellen Charakter, die Nuntien sind nachPanamaSpanienRom abgereist:PeruUngarnBelgienLettlandPortugalUruguayEstlandLitauenDominikanische RepublikVenezuelaHollandPolen.RumänienVereinigte StaatenJugoslawienSalvadorvon Nordamerika.Nach wie vor sieht der Vatikan die in diesen GebietenDie Gesandtschaften der Feindstaaten Deutschlands undbisher tätigen Nuntien dafür als zuständig an. Besonders dieItaliens beim Vatikan sind im Laufe des Krieges alle vomTatsache, daß nach fast zweijähriger politischer Neuordnungitalienischen Hoheitsgebiet Roms auf vatikanisches Gebietder Ostgebiete der frühere Nuntius für Polen immer noch alsübergesiedelt und haben sich fast alle im Palast Santa Marthasolcher, wenn auch am Vatikan, fungiert, beweist, daß derzusammengefunden.Vatikan nicht gewillt ist. diese Neuordnung anzuerkennen.Bezeichnend für die Stellung des Vatikans zu Deutsch-Der Nuntius für Fraukreich hält sich zurzeit in Vichy auf.land ist, daß die Gesandtschaften der von Deutschland be.setten Länder, Polen, Holland, Belgien, nach wie vor beimDer Nuntius für Deutschland ist Msgr. Cäsar O r s e n i-Vatikan als offizielle Vertreter dieser Gebiete beglaubigtg o. Der Berliner Nuntiatur, Berlin W 35, Rauchstr. 22,sind. Der frühere polnische Botschafter beim Vatikan, Casi-gehören ferner an:mir P a p é e, wird immer noch vom Papst in PrivataudienzMsgr. Carlo Rossi, Nuntiatusrat,empfangen.*Josef Di Megli, Stellvertreter,Die Deutsche Gesandtschaft beim Vatikan hat folgende"Ozilio Rossi, Sekretär,Besetzung:Raffael Forni, Sekretär,Gesandter von Bergen.Pater Eduard Gehrmann.S.V.D.Gesandtschaftsrat Fritz Menshausen,Umgekehrt gibt es beim Vatikan folgende diplomatiLegationsrat Karl Gustav Wollenweber.schen Vertretungen:Kurt von Tannstein.ArgentinienCubaHaitiBolivienDeutschlandHondurasBrasilienEcuadorIrlandChileFrankreichItalienColumbienGroßbritannienLiberiaCostaricoGuatemalaMalteser-Ritterorden2021
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sehr groß. Aus der Angst vor der Aufhäufung einer zu
großen örtlichen nationalen kirchlichen Gewalt wurden jedoch
die Rechte der Erzhischöfe von den Päpsten sehr bald stark
beschnitten. Nach dem neuen kirchlichen Gesetzbuch besitzen
die Erzbischöfe vor den Bischöfen an Ehrenrechten das Vor-
trittsrecht und das Recht eines Vortragskreuzes bei kirch-
IV. A. Patriarchen, Primaten, Metropoliten,
lichen Kundgebungen. An Regierungsbefugnissen steht ihnen
die Leitung der Provinzialkonzilien zu, die aber innerhalb
Erzbischöfe und Bischöfe der
Deutschlands seit vielen Jahren nicht mehr durchgeführt
katholischen Kirche.
wurden. Lediglich wenn ein Bischof seinen Amtspflichten
nicht nachkommt, hat der zuständige Erzbischof das Recht,
In der oberen kirchlichen Hierarchie gibt es an sich
bestimmte bischöfliche Amtshandlungen (Visitation, Patro-
nur zwei Aemter: Papsttum und Bischofsamt. Praktisch
natsbenefizienverleihung) durchzuführen. Wichtig sind jedoch
liegen aber dazwischen noch einige Ränge, deren Entstehung
heute lediglich noch die Rechte der erzbischöflichen Gerichte,
geschichtlich bedingt ist, und die meist mehr mit Ehren- als
die über den bischöflichen Gerichten Gerichte 2. Instanz dar-
mit Rechtsvorrechten verbunden sind. Es sind dies die Pa-
stellen. Symbol der allerdings sehr zusammengeschrumpften
triarchate, Primate, Metropolitansitze und Erzbischofssitze.
Gewalt des Erzbischofs ist das Pallium, ein ringförmiger, mit
Der Titel Patriarch geht auf das 4. Jahrhundert zurück,
schwarzen Kreuzen versehener weißer Tuchstreifen, der bei
als die Bischöfe besonders wichtiger kirchlicher Mittelpunkte
feierlichen kirchlichen Funktionen dem Erzbischof zur übri-
diese Bezeichnung führten. Hauptsächlich sind es die Bischofs-
gen Bischofskleidung hinzu über die Schultern gelegt wird.
sitze der Ostkirche, die mit Rom wiedervereinigt wurden, mit
Nur ganz vereinzelt wird dieses Pallium ehrenhalber auch
denen dieser Titel verbunden ist.
einfachen Bischöfen verlichen.
Der Primatentitel, der im 4. bis 5. Jahrhundert ent-
Abgesehen von diesen geringen Vorrechten hat der Erz-
standen ist, hat heute keine rechtliche Bedeutung mehr. Seine
bischof innerhalb seines Bistums die allgemeinen Rechte der
Träger genießen nur noch Ehrenvorrechte. Sie haben z. B.
übrigen Bischöfe.
bei offiziellen Anlässen das Vortrittsrecht vor den Bischöfen.
Auch in der Entwicklung der bischöflichen Gewalt hat sich
So ist z. B. der Erzbischof von Salzburg der „Primas von
im Laufe der Kirchengeschichte ein heftiger Streit mit dem
Germanien" und der Erzbischof von Lyon der „Primas von
Papsttum abgespielt. Die Bischöfe der verschiedensten Län-
Gallien".
der suchten sich vom Papst möglichst unabhängig zu machen.
Die Metropoliten, die ihrem Rang nach im wesentlichen
Im Laufe dieses Streites zwischen der Bischofsgewalt und der
mit den Erzbischöfen gleichzusetzen sind, haben ebenfalls
päpstlichen Primatialgewalt ist jedoch cbenfalls der Papst
wie diese nicht viel mehr als den Ehrenvorrang vor anderen
Sieger geblieben. In ganz besonderer Weise hat sich im Laufe
Bischöfen. Die Rechte der Erzbischöfe waren im Mittelalter
der Kirchengeschichte der Kampf zwischen Staat und Kirche
22
23



15in dem Streit um das Ernennungsrecht der Bischöfe ab-durfte der Ernannte zum Bischof geweiht werden. Im 12.gespielt. In den ersten christlichen Jahrhunderten wurde derund 13. Jahrhundert kämpfte sich das Papsttum von diesemBischof durch Klerus und Bischofsvolk der Bischofsstadt ge.Bestätigungsrecht zu einem direkten päpstlichen Ernennungs-wählt. Bei diesen Volkswahlen kam es dann oft zu auf.recht durch. Zahlreiche Fürsten- und Länderregierungen er-geregten Tumultszenen. Später ging dann der Haupteinflußoberten sich jedoch in den folgenden Jahrhunderten das Er.in der Leitung der Wahl sowie in der Bestätigung und Weihenennungsrecht der Bischöfe zurück. Gegenwärtig beanspruchtdes Gewählten auf den Erzhischof über. Der Klerus und dieder Papst grundsätßlich für sich nach den Normen des neuenangesehensten Laien mischten sich jedoch bald wieder in daskirchlichen Gesetzbuches das Recht, die Bischöfe in freierErnennungsrecht der Erzbischöfe und suchten diese durchWeise zu ernennen. Es ist ihm jedoch noch nicht gelungen.entsprechende Vorschläge zu beeinflussen. Seit dem 8. Jahr-dieses Recht in der ganzen Welt eindeutig durchzuführen.hundert wurde dieses Vorschlagsrecht allein auf die Provinz-Das Wahlrecht der Domkapitel besteht gegenwärtig noch inbischöfe der einzelnen Kirchenprovinzen übertragen. Schließ-den nichtbayerischen Diözesen des Reiches sowie in Salzburglich beanspruchten Kaiser und Kaiserinnen maßgeblichen Ein-und Olmütz. Ein freies päpstliches Ernennungsrecht bestehtfluß auf die Bischofswahl. Es wurde immer mehr das mitin Bayern, in der Ostmark außer Salzburg, in Böhmen-Mäh-dem Bischofsamt verbundene Bischofsgut, die bischöflicheren und im Generalgouvernement.Pfründe, in den Mittelpunkt der Bischofsernennung gerückt.Damit der Vatikan für die Ernennung von BischöfenDie Bistümer wurden als Vermögenswerte verschenkt, ver-Kenntnis üiber geeignete Kandidaten erhält, werden eigenekauft, verpfändet, als Belohnung an Heerführer und Hof.Listen von Bischofskandidaten aufgestellt. Bei dieser Listen-beamte gegeben, als Heiratsausstattung für Fürstenkinderaufstellung gibt es drei verschiedene Systeme innerhalb desverwendet usw. Diese Bischöfe empfingen niemals dieWeltkatholizismus: das irische System. das amerikanischebischöfichen Weihen, sondern lebten als Laien und Krieger.System und das bayerische System. Das irische System hatals Höflinge und Lebemänner ihr bisheriges Leben weiter.innerhalb des großdeutschen Reiches keine Gültigkeit. DasSie ließen ihre bischöflichen Funktionen lediglich durch einenamerikanische System gilt seit 1921 im ehemaligen Polen.schlecht bezahlten, mit der Weihe versehenen BeauftragtenDanach geben die Bischöfe alle zwei Jahre einen oder mehrereausführen. Diese Zustände führten zum sogenannten Investi-Namen von geeigneten Bischofskandidaten dem Erzbischofturstreit, in dem der Papst sich bemühte, den Laieneinflußihrer Kirchenprovinz zur Kenntnis. Dieser fertigt darausauf die Besetzung der Bistümer auszuschalten.eine alphabetisch geordnete Namensliste an, die bei allenMit dem Wormser Konkordat endete dieser Investitur-Bischöfen der Kirchenprovinz zwecks weiterer geheimer Nach-streit mit einem Kompromiß. Die Besetzung der Bistümerforschungen über die Tauglichkeit der betreffenden Kandi-sollte durch freie Wahl im wesentlichen der Domkapitel ge-daten umläuft. Sodann wird in einer Versammlung derschehen. Der Papst erhielt das Recht der Bestätigung, demBischöfe der Kirchenprovinz nach geheimer Abstimmung eineKönig verblieb das Recht, den ernannten Bischof mit denVorschlagsliste angefertigt mit Vermerk der Stimmenzahl,Kirchengütern zu belehnen. Erst nach dieser Belehnungdie jeder Kandidat ereicht hat und mit Angaben über beson-2425



16dere Eignung für bestimmte Bistümer. Diese Listen gehenBesitzergreifung der Diözese durch den Bischof erfolgt durchunter Wahrung des strengsten Geheimnisses an den Vatikan.die Vorlegung des päpstlichen Ernennungsschreibens vor demDer Papst ist jedoch dann bei der Ernennung der BischöfeDomkapitel bzw. dem Bistumsverweser. Vorher darf sich derin keiner Weise an die Namen der Vorschlagsliste gebunden,neuernannte Bischof in keiner Weise in die Regierung seinessondern kann auch andere geeignete Kandidaten frei er.neuen Bistums einmischen. Die feierliche Thronerhebungnennen.(Inthronisation) ist ein reich liturgischer Formalakt und stelltNach dem bayerischen System senden alle drei Jahrelediglich ein Gegenstück zur Papstkrönung dar. Innerhalb vonsowohl sämtliche bayerischen Bischöfe eine gemeinsame Listedrei bis vier Monaten nach Empfang des päpstlichen Er.wie jedes der acht bayerischen Domkapitel cine gesondertenennungsschreibens muß der Neuernannte die BischofsweiheListe von geeigneten Kandidaten nach Rom. Wird das Bis-empfangen, die ihm meistens durch den zuständigen Erz-tum frei, so sendet das betreffende Domkapitel eine weiterebischof der betreffenden Kirchenprovinz unter Assistenz vonListe nach Rom. Bischöfe und Domkapitel kennen ihre Listenzwei weiteren Bischöfen erteilt wird.gegenseitig nicht. Allein in Bayern von allen Gebieten derAn besonderen Eigenschaften werden von den Bischofs-Welt ist der Papst an die Namen. die auf den verschiedenenkandidaten nach dem kanonischen Recht Sittlichkeit, Fröm-Vorschlagslisten stehen, gebunden. Allein in Bayern ist auchmigkeit, Gesundheit und besonders Klugheit verlangt. Illegaledieses Verfahren ausdrücklich konkordatär festgelegt. In densind vom Bischofsamt ausgeschlossen hzw. können dasselbeübrigen Teilen des Großdeutschen Reiches werden bei Er.nur nach ergangener besonderer päpstlicher Dispens er-ledigung eines Bistums zwei Listen beim Vatikan eingereicht.reichen. Die Bischofskandidaten sollen einen akademischeneine vom betreffenden Kapitel, und eine von den BischöfenGrad besitzen. Sie müssen mindestens 30 Jahre alt sein undder Kirchenprovinz. Aus diesen Listen wählt Rom drei Kan-mindestens fünf Jahre lang im Besitz der Priesterweihe sein.didaten aus, die dem Domkapitel des erledigten Bistums zurWahl gestellt werden. Das Kapitel vergewissert sich nach derDer Bischof ist kirchlicher Gesetzgeber seiner Diözese inWahl, daß gegen den gewählten Bischof politische Bedenkenall jenen Fragen, die vom kirchlichen Gesetzbuch noch nichtseitens der Reichsregierung nicht bestehen. Hierauf erst er-ausdrücklich geregelt sind. Auf den Gebieten, die vom kirch-folgt die päpstliche Bestätigung. Hält der Papst die poli-lichen Gesetzbuch bereits geordnet sind. kann er lediglichtischen Einwände für sachlich unbegründet, so kann er trotzAusführungsverordnungen im Sinne des kirchlichen Gesetz-der staatlichen Bedenken die Ernennung des Bischofs ver.buches erlassen.öffentlichen und den Ernannten in seine bischöflichen RechteUeber die von ihm selbst erlassenen Gesetze hinaus kanncinweisen. Der neuernannte Bischof legt vor dem Staatsober.der Bischof von der Beobachtung der päpstlichen Gesetze inhaupt oder dessen Vertreter dann noch einen staatlichenallen Fällen dispensieren, in denen es schwierig ist, sich umTreueid ab, an den er aber nur insoweit gebunden ist, als erDispens an den Hl. Stuhl zu wenden, und die Gefahr einesnicht in Widerspruch steht mit dem Bischofseid, den dergroßen Schadens im Verzug ist, wenn nicht dispensiert würde.Bischof vor dem Vertreter des Papstes ablegt. Die eigentlicheAls Bevollmächtigte des Papstes können die Bischöfe außer.2627



14dem in einer Reihe von ausdrücklich ihnen übertragenenAls oberster Lehrer des Bistums hat der Bischof für dieFällen dispensieren. Diese Vollmachten, die von der rö-Reinerhaltung und die Verkündung der kirchlichen Lehre,mischen Kurie den einzelnen Bischöfen jeweils auf 5 Jahrefür die Ueberwachung der Predigten, die Zensur der ingegen Bezahlung einer bestimmten Taxe erteilt werden,seinem Amtsbereich erscheinenden religiösen Bücher undheißen Quinquennalfakultäten. In demselben Umfang, in demüber den religiösen Unterricht Sorge zu tragen.die Bischöfe von der Beohachtung der kirchlichen Vorschrif.Als höchstem Priester der Diözese sind dem Bischoften dispensieren können, können sie auch bei Gesetzüber.außerdem bestimmte Weihehandlungen, so die Spendungtretungen begnadigen.der höheren Weihen, die Erteilung der Firmung, die Kon-Der Bischof ist gleichzeitig als Einzelrichter oder als Vor.sekration der Kirchen, Altäre, Kirchenglocken und Heiligen-sitzender des Diözesangerichtes kirchlicher Richter in einerbilder sowie die Benediktion von Aebten und AebtissinnenReihe von kirchlichen Prozeßangelegenheiten, vor allem Ehe-vorbehalten.sachen und Strafsachen. Außerdem sind ihm eine Reihe vonDie Bischöfe führen nach dem kanonischen Recht denExkommunikationen, die auf die Begchung schwerer Ver-kirchlichen Titel Excellenz und unterzeichnen, wie die regie-brechen im Sinne der kirchlichen Moral gesetzt sind (z. B.renden Fürsten, nur mit ihrem Vornamen.Abtreibung, Trauung vor einem nichtkatholischen Geist-In kirchlichen Strafsachen werden die Bischöfe unmittel-lichen, Einverständnis mit der nichtkatholischen Taufe odernichtkatholischen Kindererziehung) zur Absolution vor.bar vom Papst persönlich gerichtet.behalten. Der einfache Priester hat also, wenn ihm solcheAls Symbole ihrer Würde tragen die Bischöfe einenSünden im Beichtstuhl gebeichtet werden, nicht das Recht,Bischofsring, ein Brustkreuz und ein violettes Käppchen. Beivon der Exkommunikation und der Sünde selbst loszu-feierlichen liturgischen Funktionen haben sie Bischofsmütze,sprechen, sondern muß sich die Vollmacht dazu auf schrift.Hirtenstab und Thronsitz mit Baldachin.lichem Wege einholen.Die Bischöfe sind verpflichtet, sich innerhalb ihrer Diö-Der Bischof ist als Verwalter seiner Diözese gleichzeitigzese aufzuhalten. An hohen Festtagen sollen sie am Sitz ihrerfür die Organisation und Leitung der gesamten SeelsorgeKathedralkirche anwesend sein.seines Bistums zuständig. Er übt die Aufsicht aus über dasAlle fünf Jahre müssen die Bischöfe nach einem vor-sittliche, religiöse Leben von Klerus und Volk, über das ka-geschriebenen Fragebogen über den Zustand der Diözese antholische Vereinswesen und alle Formen der katholischenden Vatikan Bericht erstatten. Die nächsten Berichterstat-Aktion. Seine Aufgabe ist es vor allem, die kirchliche Seel-tungstermine sind 1943. 1948 usf. AuBerdem müssen diesorge den jeweiligen Erfordernissen der Zeit anzupassen.Bischöfe alle fünf Jahre am Vatikan mündlich über denGleichzeitig untersteht ihm die Oberaufsicht über die Ver-Stand ihrer Diözese berichten. Ueber außerordentliche Ereig-mögensverwaltung des Bistumsgutes und über die Finanzwirt-nisse berichten die Bischöfe fortlaufend. Teils geben sie dieseschaft aller Pfarreien, kirchlichen Institute und VereineBerichte persönlich durch Kuriere (zuverlässige Laien, Geist-seines Bistums.liche, Mönche oder Nonnen) an den Vatikan, teils befördern2829



8Vsie diese Berichte über die päpstliche Nuntiatur auf dem di-stimmten Fällen die Apostolischen Administraturen, Vi.plomatischen Kurierwege nach Rom.kariate, die papstunmittelbaren Abteien und Freien Präla-Bedenkt man, daß dieses Netz sich über die ganze Erdeturen.spannt, und diese Berichte zu einem großen Teil sich auf dieDie Zusammenstellung der vorstehend erläuterten Aem-der etwa 321 000 katholischen Geistlichen stützen. dann hatter ergibt für den Gesamtkatholizismus folgendes Bild:man eine Vorstellung von den Nachrichten- und auch Spio-Patriarchate. . residierend 10nagemöglichkeiten der katholischen Kirche.Metropoliten. residierend 223Jährlich müssen die Bischöfe wenigstens einen Teil ihrerErzbistümer. residierend 37Diözese visitieren, um festzustellen, ob Personen, Einrichtun-Bistümer. . residierend 948gen und Zustände dem kirchlichen Recht entsprechen undFreie Prälaturen und Abteien54wahrgenommene Mißstände rügen und abzustellen. DieserApostolische Vikariate309Visitation unterliegen alle Personen, Kleriker wie Laien, dasApostolische Präfekturen. 135Vereinswesen, die Kircheneinrichtungen, das Kirchen- undTitularpatriarchen, -Erzbischöfe, -Bischöfe,Pfründevermögen, die kirchlichen Schulen und Spitäler, sowieApost. Vikariate usw. insgesamt . . . . 783jene Klöster, die nicht direkt dem Papst unterstellt sind.Davon gehören zum großdeutschen Raum:Bischöfen, die infolge ihres Alters, infolge geistiger Un-zurechnungsfähigkeit, infolge von Einkerkerung, Verbannungdas Erzbistum Bamberg (Erzbischof Johann Jacobus vonHauck)mit den Bistümern:usw. nicht in der Lage sind. ihr Amt auszuüben, wird vomVatikan ein Hilfsbischof zur Seite gestellt; er führt den TitelWürzburg (Bischof Matthias Ehrenfried),Bischofskoadjutor und kann mit dem Recht der Bischofsnach-Eichstätt (Bischof Michael Rackl),folge ausgestattet werden. Im einzelnen werden die RechteSpeyer (Bischof Ludwig Sebastian);dieses Bischofskoadjutors meist ausdrücklich vom Vatikandas Erzbistum Breslau (Erzbischof Kardinal Bertram)festgesetzt.mit den Bistümern:Große Diözesen, in denen der Bischof allein infolge derBerlin (Bischof Konrad von Preysing),gebietsmäßigen Ausdehnung nicht in der Lage ist, selbst alleErmland (Bischof Maximilian Kaller);bischöflichen Weihehandlungen vorzunehmen, haben ebenfallsdas Erzbistum Köln (vakant)neben dem Bischof vielfach einen Hilfsbischof, der den Na-mit den Bistümern:men Weihbischof führt. Dieser Weihbischof ist meist auf denAachen (Titularbischof Hermann Josef Sträter als Apo-Titel eines früher einmal bestehenden, infolge der geschicht.stolischer Administrator):lichen Entwicklung aufgelösten Bistums geweiht.Limburg (Bischof Anton Hilfrich),Außer den kirchlichen Verwaltungsbezirken, die den vor-Trier (Bischof Franz Rudolf Bornewasser).Münster (Bischof Clemens August v. Galen).stehend genannten Titeln entsprechen, gibt es noch in be-Osnabrück (Bischof Wilhelm Berning);3031



49
das Erzbistum Freiburg (Erzbischof Konrad Gröber)
Siedlce (Titularbischof Ceslav Sokolowski als Apost. Ad-
mit den Bistümern
ministrator),
Rottenburg (Bischof J. B. Sproll).
Sandomir (Titularbischof Iwan Lorek als Apost. Ad-
Mainz (Bischof Albert Stohr):
ministrator;
das Erzbistum München-Freising (Kardinal Faulhaber)
das Erzbistum Krakau (Erzbischof Adam Stefan Sapieha)
mit den Bistümern:
mit den Bistümern:
Augsburg (Bischof Josef Kumpfmüller),
Tschenstochau (Bischof Theodor Kubina),
Passau (Bischof Simon Konrad Landersdorfer),
Kielce (Bischof Ceslav Kaczmarek),
Regensburg (Bischof Michael Buchberger);
Tarnow (Titularbischof Eduard Komar als Apost. Ad.
das Erzbistum Paderborn (Erzbischof Dr. Laur. Jäger)
ministrator),
Kattowitz (vakant);
mit den Bistümern:
Fulda (Bischof Johann Dietz),
das Erzbistum Prag (vakant)
Hildesheim (Bischof Josef Machens);
mit den Bistümern:
Leitmeritz (Bischof Anton Weber),
das Erzbistum Salzburg (Fürstbischof Sigismund Wait)
Budweis (vakant),
mit den Bistümern:
Gurk (Bistumsverweser Titularbischof Andreas Rohr.
Königgrätz (Bischof Moritz Picha):
acher),
das Bistum Przemysl (Bischof Franz Barda):
das Erzbistum Olmütz (Erzbischof Leopold Precan)
Seckau (Bischof Ferdinand Pawlikowski):
mit dem Bistum:
das Erzbistum Wien (Kardinal Innitzer)
Brünn (vakant):
mit den Bistümern:
die exemten, d. h. romunmittelbaren Bistümer
Linz (vakant),
Meißen (Bischof Peter Legge),
St. Pölten (Bischof Michael Memelauer);
Danzig (Bischof Carl Maria Splett),
das Bistum Marburg (Bischof Tomazic):
Luxemburg (Bischof Josef Philipp),
das Erzbistum Posen (vakant)
Metz (vakant),
mit den Bistümern:
Straßburg (vakant);
Gnesen (vakant),
die Freie Prälatur Schneidemühl (Msgr. Franz Hartz);
Kulm (vakant);
die Apostolischen Administraturen
das Erzbistum Warschau (vakant)
Burgenland (Apost. Administrator ist Kardinal Innitzer),
mit den Bistümern:
Innsbruck (Titularbischof Paul Rusch).
Plock (vakant),
Es muß in diesem Zusammenhang festgestellt werden,
Litzmannstadt (Bischof Wladimir Bronislav Jasinski),
daß der Vatikan in allen offiziellen Verlautbarungen die Bis.
Lublin (Bischof Marian Leo Fulman),
tümer der Ostgebiete immer noch als zu Polen gehörend be-
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trachtet und die Ortsnamen in polnischer Sprache angibt.
Breslau und München. Kanon 292 des Codex juris canonici
Ebenso wird in dieser Hinsicht der Bestand des General-
hat jedoch ausdricklich festgelegt. daß die Beschlüsse der
gouvernements völlig ignoriert. Der Vatikan bringt damit
Bischofskonferenz keinerlei Gesetzeskraft hahen, sondern im
eindeutig seine ablehnende Stellungnahme zum großdeutschen
Bereich der einzelnen Diözesen erst dann Gesetzeskraft er-
Reich und seiner Neuordnung zum Ausdruck.
halten, wenn sie vom zuständigen örtlichen Bischof als deren
eigene Gesetze verkündet sind.
Die Vorsitzenden der Fuldaer und Freisinger Bischofs-
B. Fuldaer Bischofskonferenz.
konferenz haben im Laufe der letzen Jahrzehnte auf kirchen-
politischem Gebiet gleichzeitig die Rolle von Mittelsmännern
Aus der Furcht vor der Bildung von Nationalkirchen
zwischen Reichsregierung bzw. Landesregierung und Episko-
heraus hat es der Vatikan in den letzten Jahrhunderten ener-
pat gebildet.
gisch abgelehnt, örtliche Bischöfe mit der Regierungsgewalt
Infolge des Alters des Erzbischofs von Breslau hat sich
über die übrigen Bischöfe des betreffenden Landes zu be.
im Laufe der letzten Jahre jedoch Bischof Wienken in Ber.
trauen. Der Erzbischof von Salzhurg führt zwar offiziell noch
lin als Verbindungsmann zwischen dem Episkopat und den
den Titel eines Primas von Deutschland, er hat aber als
staatlichen Behörden eingeschaltet. Irgendwelche besonderen
solcher keinerlei Regierungsgewalt mehr. Er hat lediglich
kirchenrechtlichen Befugnisse dazu besitst er jedoch nicht.
noch das Ehrenvorrecht, hei einem gemeinsamen Aufmarsch
sämtlicher deutscher Bischöfe an der Spitze marschieren zu
Um die Tätigkeit der Bischofskonferenz einigermaßen
fruchtbar zu gestalten, werden jeweils einzelne Bischöfe als
dürfen. Sämtliche deutschen Bischöfe sind, wie sämtliche
Spezialbearbeiter innerhalb des deutschen Episkopats für be-
Bischöfe der übrigen Welt, in gleicher Weise dem Papst
unterstellt. Lediglich die Erzbischöfe haben vor den Bischöfen
sondere Aufgaben beauftragt (Bischof Stohr von Mainz als
ihrer Kirchenprovinz einzelne Vorrechte.
Beauftragter für Jugendfragen, Bischof Preysing von Berlin
als Beauftragter für Pressefragen, Erzbischof Gröber von
Für die Bischöfe verschiedener Länder hat sich aber im
Freiburg als Beauftragter für Caritasfragen usw.).
Laufe der letzten Jahrzehnte doch die Notwendigkeit er-
gebea, auf bestimmten Gebieten zu einheitlichen Richtlinien
und einheitlichen Beschlüssen zu kommen. Sie besprechen
C. Die den Bischöfen untergeordneten
deshalb jährlich in einer oder mehreren Bischofskonferenzen
die allgemeine kirchliche Lage und beraten dabei die Richt-
kirchlichen Organe.
linien für ihre gemeinsame Arbeit. Die deutschen Bischöfe
finden sich regelmäßig in Fulda, und die bayerischen Bischöfe
1. Die Diözesan-Synode.
finden sich regelmäßig in Freising zur Fuldaer bzw. Freisin-
Mindestens alle zehn Jahre müssen die Bischöfe in ihrer
ger Bischofskonferenz zusammen. Die Vorsitzenden der
Diözese eine Diözesansynode einberufen. Diese Synode hat
beiden Konferenzen sind gegenwärtig die Erzbischöfe von
die Aufgabe, den Bischof als Gesetzgeber der Diözese zu be.
34
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raten. Die Verhandlungsgegenstände der Synode werden
Domkapitels. Der Bischof kann in zahlreichen Fällen die
meistens bereits vor der Synode in Ausschüssen vorbereitet.
Rechte des Generalvikars einschränken oder erweitern (z. B.
Die Beschlüsse der Synode werden vom Bischof allein unter.
Wiederaufnahme von Irrlehrern, Gestattung von heimlichen
schrieben und verpflichten dann als bischöfliche Gesetze. Teil-
Ehen, Festsetzung der Gebühren, die fremde Priester für die
nahmeberechtigt an der Diözesansynode sind der General-
Zelebration der Messe zahlen müssen, Echtheitserklärung von
vikar, das Domkapitel, der Regens des Priesterseminars,
Reliquien, Errichtung von kirchlichen Vereinen, Verleihung
sämtliche Dekane der Diözese, je cin Vertreter etwa be-
von Pfarreien usw.). Innerhalh seines Amtsberciches weist
stehender Kollegiatkapitel, die Pfarrer der Synodalstadt, je
der Generalvikar einigen Domkapitularen oder Domvikaren
ein Pfarrer aus jedem Dekanat und die in der Diözese woh-
als Referenten bestimmte Sachgebiete zur Bearbeitung zu.
nenden Aebte und Ordensoberen.
Zeichnungsberechtigt ist aber allein der Generalvikar. Wich-
Meist werden auf den Diözesansynoden aktuelle Fragen
tigere Angelegenheiten, für die der Generalvikar allein die
besprochen, für die der Bischof allein die Verantwortung
Verantwortung nicht übernehmen will, bringt er vor das
nicht übernehmen, sondern für die er sich die Rückendeckung
Plenum der Referenten in die sogenannte Ordinariatssitzung
seines Klerus sichern will.
zur Beratung.
b) Das Offizialat.
2. Die bischöfliche Kurie (Bischöfliches Ordinariat).
Das Offizialat ist das bischöfliche Gericht in allen Straf-
Zur Durchführung der bischöflichen Zentralverwaltung
und Beleidigungs-, Weihe- und Eheprozessen. In den Diözesen
steht dem Bischof als Verwaltungsapparat die bischöfliche
Angsburg, Bamberg, Berlin, Breslau, München-Freising, Pas-
Kurie oder das bischöfliche Ordinariat zur Seite. Dieser
sau, Regensburg und Schneidemühl führt das Offizialat den
bischöfliche Verwaltungsapparat ist wieder in mehrere Ab-
Namen Bischöfliches Konsistorium.
teilungen gegliedert:
In den Erzdiözesen ist das Offizialat zugleich 1. Instanz
für das eigene Erzbistum und 2. Instanz für die übrigen Bis-
a)DasGeneralvikariat.
tümer der Kirchenprovinz (Suffraganbistümer). Wenn das
Die eigentliche Regierungs. und Verwaltungsinstanz der
Offizialat als 2. Instanz tätig wird, bezeichnet man es als
bischöflichen Zentralverwaltung ist das Generalvikariat. Es
Metropolitangericht. Der Offizial ist in all diesen Streit-
wird geleitet von einem Generalvikar, dem eine Reihe von
sachen der amtliche Vertreter des Bischofs. Generalvikar und
Räten (Referenten) sowie ein eigenes Sekretariat unterstehen.
Offizial sind somit die Grundpfeiler der bischöflichen Kurie
Der Generalvikar ist praktisch der allgemeine Vertreter und
und als Stellvertreter des Bischofs in ihrem zuständigen Be-
Gehilfe des Bischofs in der Ausübung der bischöflichen Juris-
reich die leitenden Beamten des Ordinariats. Während der
diktion. Er muß mindestens 30 Jahre alt sein, die Priester-
Generalvikar aber gleichsam bischöflicher Mitregent ist, ist
weihe besitzen und soll Doktor der Theologie und des ka-
der Offizial nur höchster Beamter innerhalb seines Sach-
nonischen Rechts sein. lhm steht der Ehrenvorrang vor allen
gebietes. Der Offizial kann als Einzelrichter oder als Vor-
Priestern des Bistums zu, einschließlich den Mitgliedern des
sißender des Kollegiatgerichts in Tätigkeit treten. In großen
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22Diözesen werden manchmal Vizeoffiziale, sogenannte Sub-Anzahl von 4 bis 12 vom Bischof unter Zustimmung derstituten. als Helfer des Offizials cingesetzt. Als besondereDiözesansynode ernannt und daher Synodalrichter genanntEigenschaften des Offizials werden nach dem kirchlichen Ge-werden. Ist die Bestellung von Ersatzrichtern in der Zwischen-setzbuch verlangt ein Alter von mindestens 30 Jahren,zeit zwischen zwei Diözesansynoden notwendig, so werdenPriesterweihe, Doktorgrad, besondere Rechtserfahrung unddiese Ersatzrichter vom Bischof nach Anhörung des Dom-vor allem Verschwiegenheit. Der Offizial kann vom Bischofkapitels ernannt und heißen dann Prosynodalrichter. Diejederzeit seines Amtes enthoben werden. Während das AmtRichter haben gleiches Stimmrecht mit dem Präsidenten, derdes Generalvikars aber mit dem Tode des Bischofs erlischt,also von ihnen überstimmt werden kann.bleibt das Amt des Offizials bis zum Amtsantritt des neuenIn Parallele zum Staatsanwalt bei den weltlichen Ge-Bischofs bestehen. Dieser muß ihn dann in seinem Amt aus-richten vertritt der Promotor justitiae die kirchliche Anklagedrücklich bestätigen, wenn er ihn als Offizial weiter amtierenbei Strafverfahren von Geistlichen, bei Ehenichtigkeitsklagen,lassen will.bei Klagen auf Ungültigkeit einer Priesterweihe usw. AlsStändiger Mitarbeiter des Offizials ist der Notar. SeineVerteidiger der Ehe bzw. der kirchlichen Weihe tritt dabeiGegenzeichnung ist zur Gültigkeit aller Verfügungen desder Defensor fidei auf.Offizials sowie aller Maßnahmen des Kollegiatgerichtes not-Im Mittelalter bemühte sich die Kirche, möglichst vielewendig. Der Notar ist praktisch der Geschäftsführer desGegenstände der staatlichen Gerichtsbarkeit zu entzichen undbischöflichen Offizialates. Als solcher erteilt er Rechtsaus-ihrer eigenen Gerichtsbarkeit zu unterstellen. In der neuerenkünfte, erledigt die laufende kirchliche Gerichtskorrespon-Zeit jedoch ist das kirchliche Prozeßwesen sehr in Verfalldenz, hat die Beratung der Parteien und nimmt deren münd-geraten und der Machteinfluß der kirchlichen Gerichtsbarkeitliche und schriftliche Erklärungen entgegen. Er veranlaßtsehr gering geworden. Im Laufe der letzten JahrhunderteLadungen und Zustellungen und ist Urkundsbeamter des Offi-haben fast sämtliche Staaten der Welt sich von der kirch-zialats sowie Archivar für die Aufbewahrung der kirchlichenlichen Gerichtsbarkeit unabhängig gemacht. Die kirchlicheGerichtsakten. Werden in einer Diözese infolge ihrer GrößeGerichtsbarkeit gilt heute nur noch für den internen kirch-mehrere Notare bestellt, so hat ein Notar als Kanzler deslichen Bereich und hat im allgemeinen keine AuswirkungenOffizialats die Geschäftsführung zu besorgen, während diemehr auf den öffentlichen Bereich des Staates.anderen als seine Substituten fungieren.Jährlich haben die Diözesangerichte über ihre TätigkeitAlle kirchlichen Prozesse, bei denen Interessen deran den Vatikan einen Jahresbericht zu erstatten.Bischofskirche oder des Bischofsgutes auf dem Spiele stehen.werden nicht vom Offizial als Einzelrichter, sondern vonc) BischöflicheFinanzkammer.einem Kollegium von bischöflichen Richtern erledigt. DiesesSeit 1928 hat sich in den bischöflichen OrdinariatenKollegium setzt sich aus dem Offizial bzw. Vizeoffizial alsDeutschlands eine eigene bischöfliche Finanzkammer als be-Präsident und zwei Beisitzern zusammen. Die Beisitzersondere Verwaltungsstelle herausgebildet. Sie besorgt die Ge-werden aus der Zahl der Richter genommen, die in einerhaltszahlung der Geistlichen, die Verwaltung der Messestipen-3839
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dien und andere Dinge meist finanztechnischer Art. An der
Gottesdienstes sogenannte Dom- und Kollegiatkapitel. Diese
Spitze steht ein Domkapitular. dem meist mehrere Finanzräte
Kapitel bestehen aus den Dignitären (Domprobst, Domdekan,
zur Unterstützung zur Seite stehen.
an manchen Orten auch Archidiakon und Kustos), sowie den
d) Allgemeiner Geistlicher Rat.
Kanonikern oder Domkapitularen bzw. Stiftskapitularen. In
verschiedenen Diözesen haben die Dignitäre das Recht, feier-
In einem Teil der deutschen Diözesen besteht innerhalb
liche Pontifikalhandlungen mit Bischofsmütze, aber ohne
des Ordinariates ein allgemeiner geistlicher Rat, dem die all-
Bischofsstab vorzunehmen. In manchen Diözesen werden auch
gemeinen Fragen der kirchlichen Vermögensverwaltung, die
Ehrendomherren ernaunt, die aber nicht am Ort der Dom-
kirchlichen Pfründe. und Bauangelegenheiten unterstehen.
kirche ihren Sitz haben. Die dritte Klasse innerhalb der Dom-
Die Leitung des allgemeinen geistlichen Rates hat ein Di.
hzw. Siftskapitel bilden die Dom- bzw. Stiftsvikare, die an
rektor.
den liturgischen Veranstaltungen und an den Kapitelseinkünf.
e) Kanzleiund Archiv.
ten teilnehmen, aber innerhalb der Domkapitel kein Stimm-
Für die Ausfertigung und Expedition aller Schriftstücke
recht haben. Die Mitglieder des Domkapitels stellen als
der bischöflichen Kurie besteht eine bischöfliche Kanzlei oder
Bischofssenat die Referenten in der Ordinariatsverwaltung.
Ordinariatskanzlei. Sie führt die Ein- und Auslaufsliste
Auf sie ist die Bearbeitung der einzelnen Sachgebiete
sämtlicher Sdhriftstücke und besorgt in den Diözesen ohne
(Pressewesen, Jugendarbeit, Vereinswesen, Caritas- und Film-
besondere Finanzkammer auch das Rechnungswesen.
wesen, Schrifttumsfragen usw.) verteilt.
Am Sitz der bischöflichen Kurie bestehen außerdem zwei
Archive, das Diözesan- und das bischöfliche Geheimarchiv.
4. Diözesanrat.
Das Diözesanarchiv ist bestimmt, alle Urkunden und
In den Diözesen, z. B. Danzig und Schneidemühl, in
Schriftstücke aufzunehmen und zu verwahren, die die Diö.
denen die Geldmittel zur Dotation von Domkapiteln nicht
zesanregierung betreffen. Es muß verschlossen sein. Einen
Schlüssel hat nur der Vorstand der bischöflichen Kanzlei, der
ausreichen, werden vier bis sechs Priester der Bischofsstadt
Kanzler. Zutritt zum Diözesanarchiv ist nur gestattet mit
oder ihrer Umgebung als Diözesanräte mit der Teilnahme an
Erlaubnis des Bischofs oder des Generalvikars und des Kanz-
der bischöflichen Verwaltung beauftragt. In einzelnen anderen
lers. Schriftstücke dürfen nur gegen Bescheinigung des Bi-
Diözesen werden auch Diözesanräte für bestimmte Aufgaben
(Fragen des Priesternachwuchses, der Priesterseminare usw.)
schofs oder des Generalvikars entnommen werden.
Im geheimen Archiv sind besonders wichtige geheim-
ernannt.
zuhaltende Schriftstücke zu verwahren. Es steht unter dop-
5. Bischöfliche Statthalter.
peltem Verschluß des Bischofs und des Generalvikars.
a) Erzpriester oder Dekan.
3. Die Dom- und Kollegiatkapitel.
Zehn bis dreißig Pfarreien sind jeweils zu einem Deka-
Bei den bischöflichen Domkirchen und bei einzelnen Kol-
nat oder Architpresbyterlat zusammengefaßt. an dessen
legiatkirchen bestehen zur Erhöhung der Feierlichkeiten des
Spitze der Erzpriester oder Dekan steht.
41
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In der Sprache des kirchlichen Rechts gilt der Erzpriester
tung des Kirchenvermögens steht dem Pfarrer die Kirchen-
oder Dekan als das „Auge und Ohr" des Bischofs. Er ist das
verwaltung oder der Kirchenvorstand zur Seite. Einen wich-
Aufsichtsorgan des Bischofs und hat die Pflicht, Aufsicht zu
tigen Teil der pfarrlichen Verwaltungsgeschäfte bildet die
führen über den Lebenswandel der Geistlichen und die Er-
Führung der Tauf-, Firmungs., Trauungs- und Sterberegister
füllung ihrer Amtspflichten. Ihm untersteht die Leitung der
und die Führung der Pfarrkarthotck, die durch das kirch-
sogenannten Pastoralkonferenzen, die jährlich mehrere Male
liche Gesetzbuch und durch Beschluß der Fuldaer Bischofs.
zur Unterrichtung und Schulung der Geistlichen des Dekanats
konferenz von 1919 vorgeschrieben ist. Bei den kirchlichen
abzuhalten sind. Ueber seine Tätigkeit und Beobachtungen
Trauungen fungiert der Pfarrer als Amtszeuge.
hat der Dekan jährlich einen Bericht an den Bischof zu geben.
Seine wichtigste Tätigkeit ist heute aber die Führung
Stellvertreter des Dekans ist der Difinitor oder Kämmerer,
der Katholischen Aktion in seiner Pfarrei.
außerdem steht ihm ein Sekretär, Synodalzeuge oder Proku-
Der Pfarrer wird vom Bischof ernannt, kann aber im
rator zur Seite,
allgemeinen nur durch ein Disziplinarverfahren wieder ab-
b) Bischöfliche Kommissare.
gesetzt werden. Freiwilliger Verzicht ist möglich. Voraus-
In manchen Diözesen sind mehrere Dekanate wiederum
setzung für die Erlangung ciner Pfarrstelle ist die Ablegung
zusammengefaßt zu einem Kommissariat, an dessen Spitze
einer besonderen Pfarrprüfung, des sogenannten Pfarrkon-
der Kreisdekan oder Erzdekan steht. Ebenso sind in größeren
kurses, der sich alle Priester mit cinem Dienstalter von vier
Städten vielfach die sämtlichen Pfarreien zu einem Stadtkom-
bis sechs Jahren zu unterziehen haben. .
missariat zusammengefaßt.
Bei einzelnen Pfarreien besteht bei der Besetzung noch
6. Pfarrer und Hilfspriester.
das Präsentationsrecht eines Gutsherrn, einer Universität oder
des Landes.
Jede Diözese ist in Pfarreien aufgeteilt, an deren Spitze
Die Hilfspriester zerfallen in verschiedene Gruppen:
der Pfarrer steht. Neben diesen Pfarrern für bestimmte ab-
gegrenzte Gebiete gibt es noch Anstaltspfarrer (z. B. für Se.
a) Pfarrkuraten oder Pfarrektoren, die einen Seelsorge-
minar oder Spital), Personalpfarrer (Hof., Burg- und Militär.
bezirk leiten, der noch nicht zur Pfarrei erhoben ist.
pfarrer) und Nationalpfarrer (in national gemischten Orten).
haben alle pfarrlichen Rechte und Pflichten, nur noch
Seine seelsorgerische Tätigkeit übt der Pfarrer hauptsächlich
nicht den Titel eines Pfarrers. Sie sind deshalh keine
an der Pfarrkirche aus. In größeren Pfarreien bestehen
eigentlichen Hilfspriester, sondern mehr Pfarrstellenver-
neben der Pfarrkirche noch Nebenkirchen, die teilweise
treter.
direkt der Amtsgewalt des Pfarrers unterstehen, teilweise
b) Pfarrvikare, die entweder die pfarrlichen Funktionen
einen eigenen Kirchenvorstand haben, den sogenannten
einer juristischen Person ausüben (Universität, Kloster),
Kirchenrektor.
oder die eine erledigte Pfarrei bis zum Dienstantritt des
Der Pfarrer soll Vater der Pfarrfamilie sein; er ist Li.
neuen Pfarrers verwalten, sind ebenfalls in crster Linic
turge, Lehrer und Verwalter seiner Pfarrei. In der Verwal-
nicht Hilfspriester, sondern Pfarrverweser.
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c) Geistliche, die einen bestimmten Teil ciner Pfarrei be-
jährlich ein Examen über die verschiedenen theologischen
treuen, werden exponierte Pfarrvikare oder Expositi ge-
Disziplinen und die mannigfaltigsten Probleme der prak.
nannt.
tischen Arbeit auf sich zu nehmen.
d) Geistliche, die dem Pfarrer zur Unterstützung in allen
Etwa 35 000 Weltgeistliche und 5000 Ordensgeistliche
seelsorgerischen Aufgaben beigegeben werden, führen
mit dieser ausgezeichneten Schulung mit einem fünf. bis
meist die Bezeichnung Kaplan, Kooperator oder Ko-
sechsjährigen akademischen Studium sind heute in einem
adjutor.
dichten Netz über das ganze Reich verteilt und arbeiten im
e) Einzelne Hilfspriester sind für ganz bestimmte Aufgaben
Dienste einer überstaatlichen Macht.
vorgesehen, z. B. Religionsunterricht (Katecheten) oder
Predigt (Prediger), oder sind Inhaber eines festen Bene-
fiziums (Benefiziaten).
Gerade in letzter Zeit wurden die Hilfspriesterstellen
von der Kirche besonders ausgebaut, da die Kirche die Er-
fabrung gemacht hat, daß die bisherige Ausbildung der Geist-
lichen nicht mchr ausreicht, und eine allgemeine Einweisung
der jungen Theologen in ihr Amt durch ältere Kollegen an-
hand der praktischen Arbeit notwendig ist. Die Ausbildungs.
und Lehrzeit der katholischen Pfarrer umfaßt damit prak-
tisch ungefähr 20 Jahre. Die Zeit der Gymnasialstudien ver.
bringen die angehenden Theologen zum größten Teil in den
bischöflichen Studienseminaren, den sogenannten tridenti-
nischen Seminaren. Während des Hochschulstudiums, das sie
entweder an staatlichen oder bischöflichen philosophisch-theo-
logischen Hochschulen ablegen, sind sie in den Klerikalsemi-
naren untergebracht und erfahren dort meist unter maßgeb-
lichem Einfluß des Jesuitenordens noch eine Spezialausbil-
dung. Jene Theologen, die sich die akademischen Grade er.
werben wollen, haben dazu an den theologischen Fakultäten
verschiedener Universitäten Gelegenheit, die eine Besonder.
heit für das deutsche Sprachgebiet darstellen. Nach empfan-
gener Priesterweihe und bereits aktiver praktischer Tätigkeit
als Hilfsgeistlicher hat der katholische Theologe noch jährlich
Fortbildungskonferenzen zu besuchen und vier Jahre lang
44
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Ordenskongregation in Rom. Es gibt insgesamt 168 ver-
schiedene, von Rom genehmigte Ordensgesellschaften.
Diese Ordensgesellschaften haben auf der ganzen Erde
über 100 000 Niederlassungen und über 1.5 Millionen Mit.
glieder. Die Zahlen für Großdeutschland sind zurzeit nicht
feststellbar, da hier sowohl in bezug auf die Anzahl der Nie-
V. Die katholischen Ordensgesellschaften.
derlassungen als auch die der Ordensmitglieder laufend Ver-
änderungen vor sich gehen.
Im Altreich gab es 1937 insgesamt 7787 Ordensnieder.
Nach katholischer Darstellung bilden die katholischen
lassungen mit 90 730 Ordensangehörigen. Davon waren 640
Orden „die schlagfertigsten Kampfeinheiten der 'Streitenden
männliche Niederlassungen mit 13 205 Mönchen und 7147
Kirche ". Damit ist ihre Bedeutung innerhalb des Welt.
weibliche Niederlassungen mit 77 525 Nonnen.
katholizismus klar gekennzeichnet. Mehr noch als alle Organe
der eigentlichen kirchlichen Hierarchie dringen die Orden in
Eine Reihe von Ordensangehörigen. die aus Deutschland
das Leben der Völker ein. Selbst überall da, wo noch keine
stammen, nehmen maßgebliche Positionen beim Vatikan ein.
offizielle Organisation der Verwaltungshierarchie besteht,
Das ist insofern von Bedeutung, als diese Ordensangehörigen
werden die Orden als „Kampfeinheiten" eingesetzt. Die Be-
zumeist fanatische Gegner des Nationalsozialismus sind. Als
einflussungsmöglichkeit und der nachrichtendienstliche Einsatz
Inhaher dieser Positionen haben sie die Möglichkeit, ihrer
der Orden sind daher auch weit umfangreicher, umsomehr,
Einstellung zum Nationalsozialismus durch ihren Einfluß
als sich ihre Tätigkeit auf alle Gebiete des menschlichen Le.
praktischen Ausdruck zu verleihen. Vor allem sind es die
bens erstreckt. Ihre Wirksamkeit im Dienste einer über-
Jesuiten, die in die verschiedensten vatikanischen Aemter
staatlichen. internationalen Organisation ist aus diesem
eingesetzt sind. Es handelt sich vor allem um folgende:
Grunde auch um so schädlicher für ein nationales Staats-
Le ib e r. SJ., Berater des Papstes und sein ehemaliger
wesen. Durch die schriftliche und mündliche Berichterstattung
der Ordensangehörigen an ihre Oberen, von dort an die Pro-
Sekretär als Nuntius in München,
vinziale und von diesen wiederum an die oberste Instanz
Zeig er, Ivo, SJ., Vertrauter des Papstes, Rektor des
(mindestens alle fünf Jahre), den Ordensgeneral in Rom, ist
Deutsch-Ungarischen Seminars am Vatikan,
es dem Vatikan möglich, jederzeit ein genaues Bild über die
He r m a n n, Emil, SJ., Leiter des Orientalischen In-
politischen, wirtschaftlichen und anderen Verhältnisse eines
stituts,
jeden Staates, in dem es Ordensniederlassungen gibt, zu
gewinnen. Diese Tatsache wird noch deutlicher durch die
Hü r t h. Franz, SJ., im Offizium tätig.
Anzahl der Orden, der Ordensniederlassungen und ihrer Mit-
R a b e n e e k. Johann, SJ., in der Sakramentenkongre.
glieder. Zentrale Behörde für diese Angelegenheiten ist die
gation tätig.
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Le n n e r z, Heinrich, SJ., in der Sakramentenkongre-
gation tätig,
Zir w es, Albert, SJ., Assistent an der päpstlichen
Sternwarte,
Be ck er, Ferdinand, SJ., Generalsekretär der Päpst-
lichen Universität.
VI. Päpstliche Orden.
Da sich der Papst als Souverän betrachtet, verleiht er als
solcher auch Orden. Diese werden manchmal zwar nach rein
diplomatischen Gesichtspunkten verliehen, meist jedoch ist
bestimmend, daß der Ausgezeichnete sich erhebliche Ver.
dienste um den Katholizismus erworben hat, oft aber auch,
und das vor allem bei Staatsmännern, ist in einer Ordens-
verleihung die Sympathie des Papstes für ein bestimmtes
Land oder Regierung zu erblicken.
Es gibt folgende päpstliche Orden:
Christusorden,
Orden vom Goldenen Sporn,
Piusorden,
Gregoriusorden,
Silvesterorden,
Orden vom HI. Grab.
Außerdem gibt es die päpstlichen Auszeichnungen:
das Kreuz „Pro Ecclesia et Pontifice“ und
die päpstliche Verdienstmedaille.
Die Träger der päpstlichen Orden führen dem Vatikan
gegenüber die Titel „Cavaliere", „Commendantore“ oder
„Cavaliere Gran Croce" und tragen bei offiziellen kirchlichen
Anlässen cine bestimmte Uniform.
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Folgende 14 Personen sind zurzeit Träger des höchsten
Amanullah, Exkönig von Afghanistan,
päpstlichen Ordens, des Christusordens:
Sidi Ahmed Pascha Bey, Regent von Tunis,
Graf Cäsar Maria de Vecchi, ehemaliger italienischer Er.
Viktor Emanuel III. König von Italien,
ziehungsminister,
Kronprinz Umberto von Savoyen,
Prinz Felix von Bourbon und Luxemburg, der Prinz-
Franz Lelio Micolo Orsini,
John Crichton-Stuart, Marquis von Bute,
gemahl der ehemaligen Herzogin von Luxemburg,
Dr. Wilhelm Miklas, ehemaliger österreichischer Staats
Graf Emich de Leiningen Billingheim, Rom.
Albert Maximilian Lamoral, Prinz von Thurn und Taxis
präsident,
Lebrun, ehemaliger französischer Staatspräsident,
Herzog von Wörth und Donaustauf,
Ludwig de Souza Rebello Vahia, Graf von Juan de Pes-
Angustino Justo, Präsident von Argentinien,
queira,
Prinz Johann Schönburg-Hartenstein,
Graf Franz Spee, Köln.
Erzherzog Eugen von Oesterreich,
Fürst Ludwig Chigi Albani della Rovere, Großmeister
des Malteser Ritterordens,
Fürst Franz Chigi della Rovere, Rom.
Fürst Marcantonio Colonna, Rom,
Souza Rebelo Vahia, Graf von S. Juan de Pesqueira
Luigi, Oporto,
Fürst Alexander Ruspoli, Rom,
da Silva Pessoa Epitacio, Rio de Janeiro
Den Orden vom Goldenen Sporn hesitzen nachstehende
16 Personen:
Benito Mussolini, italienischer Regierungschef,
Graf Galeazzo Ciano, italienischer AuBenminister,
Horthy, ungarischer Reichsverweser,
Stanislaus Wojeiechowski, Expräsident des chemaligen
Polen,
Carmona, Staatspräsident von Portugal,
Prinz Paul Kara-Georgewitsch, Ex-Prinzregent des ehe-
maligen Jugoslawien,
Prinz Carl von Belgien, Graf von Flandern, ehemaliger
König der Belgier,
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291. Die wirklichen Geheimkämmerer, die als „PäpstlicheZeremonienmeister" Dienst tun,2. die überzähligen Geheimkämmerer, die nur gelegentlichihre Funktionen ausüben.3. die Geheimkämmerer mit Mantel und Schwert (Laien),4. Ehrenkämmerer mit violettem Talar,VII. Die päpstlichen Kämmerer.5. Ehrenkämmerer — Extra urbem —, d. h. außerhalbRoms,6. Ehrenkämmerer mit Mantel und Schwert (Laien).Der Papst ernennt zur persönlichen Dienstleistung seineZu fast allen diesen Gruppen gehören auch eine AnzahlKämmerer, eine Einrichtung, die auf den früheren päpst.von Geistlichen und Laien aus dem großdeutschen Raum.lichen Hofstaat zurückgeht. Kämmerer, die dauernd beimPapst als Mundschenk, Kleiderbewahrer, Sakristane, Zeremo-Nachstehend werden sie namentlich mit der Diözese, fürnienmeister usw. Dienst leisten, sind wirkliche Kämmerer imdie sie zuständig sind, aufgeführt.Gegensatz zu den überzähligen Kämmerern. Außerdem gibtes Ehrenkämmerer. Der Papst ernennt aber nicht nur Geist.Ueberzählige Geheimkämmerer.liche zu seinen Kämmerern. sondern auch Laien. Ein TeilAdamee, Franziskus, BrünnBusch, Robert, Fuldader Kämmerer verliert mit dem Tode des Papstes seinAdrian, Josef, FuldaBusch, Hubert, AachenArendt, Paul, ErmlandCajs, Johannes, BudweisAmt, ein anderer Teil ist auf Lebenszeit ernannt. Durch.Bach, Eugen, AugsburgCesarz, Johannes, Litzmannstadtweg sind die Kämmerer an die Person des Papstes gebunden.Baka, Franziskus, BrünnChladek, Matthias, BrünnEs ergibt sich daraus, daß sie die besondere Gunst des je-Baumgartner, Georg, PassauChramosta, Franziskus, Budweisweiligen Papstes genießen müssen, um zu diesem Amt er.Belleis, Peter, AugsburgChristian, Johannes, Seckaunannt zu werden. Das gilt besonders für die Laien. DieseBeran, Josef, PragCieslinski, Stanislaus, WarschauBick, Adolf, PragCinck, Franziskus, Olmützmüssen sich ganz besondere Verdienste um den Katholizis.Blaschke, Johannes, PragDegen, Friedrich, Osnabrückmus erworben haben, wobei diese Verdienste nicht immerBleske, Johannes, SchneidemühlDelmhorst, Johannes, Fuldanach außen in Erscheinung zu treten brauchen. Beim Regie.Bochler, Wilhelm, Kölnv. Oettingen-Spielberg, Felix,rungsantritt eines neuen Papstes können die nicht auf Lebens.Bolek, Franziskus, OlmützEichstättzeit ernannten päpstlichen Kämmerer ihre Würde durch Be-Borek-Dohalsky, Pragv. Werden, Ferdinand, EichstättBouzek, Josef, PragDichtl, Franziskus, Budweiszahlen einer entsprechenden Taxe auch erneuern lassen. Ver.Braun, Johannes, TrierDiessl, Wilhelm, Leitmeritzschiedene deutsche Persönlichkeiten haben nach dem TodeBrazda, Domenik, PragDiessl, Wilhelm, PragPius XI. keinen Wert mehr auf Erneuerung ihres päpstlichenBremer. Ferdinand, KölnDiesterlberger, Michael, St. PöltenTitels gelegt (v. Papen). Die päpstlichen KammerherrenBreuer, Karl, BerlinDokuopil, Franziskus, OlmützBreuer, Franziskus, PragDonat, Heinrich, Leitmeritzwerden in folgende Klassen aufgeteilt:Bucholtz, Engelbert, OsnabrückDrbohlav, Franziskus, Leitmeritz5253



30Hartmann, Ludwig, LuxemburgJastak, Johannes, DanzigDüringer, Peter. InnsbruckLaufen, Heinrich, TrierDvorak, Josef, BudweisHartong, Heinrich, OsnabrückJelen, Anton, BrünnLeffers, Wilhelm, OsnabrückEckeri, Ludwig, Freiburg/Brsg.Hauer, Josef, PragJelinek, Franziskus, KöniggrätzLemmens, Viktor, KölnEder, Florian, St. PöltenHauser, Andreas, PragJemelka, Franziskus, OlmützLenz, Jakob, PassauHavestadt, Josef, MünsterJerabek, Wladimir, PragEichen, Karl. KölnLeska, Josef. BudweisEick, Josef, OsnabrückHeger, Josef, BrünaJung, Pius, Prag; GlatzLiese, Wilhelm, PaderbornEkiert, Bronislav, SandomirHeilmann, Alfons, MünchenKaczynski, Domenik, Litzmann-Limberg. Heinrich, MünsterEtl, Otto, SeckauHeindl, Vinzens, BudweisstadtLindermayer, Georg, AugsburgKadlee, Carl, PragListl, Johannes, SeckouEulen, Franziskus, MüusterHeinemann, Karl, KölnFaessler, Eugen, MünchenHellmann, Josef, OsnabrückKahr, Ludwig. SeckauLob, Josef, AachenFenzl, Emanuel, BudweisHenke, Raimund, LeitmeritzKalabus, Josef, BrünnLoecherbach, Heinrich, KölnFeuerstein, Heinrich, FreiburgHentgen, Emil, LuxemburgKarski, Simon, SandomirLorenz, Georg, Seckaui. Brsg.Hilling, Gerhardt, OsnabrückKlima, Leopold, BudweisMachae, Franziskus, KöniggrätzFischer, Ludwig, München-FreisingHinsenkamp, Johannes, KölnKlimkiewicz, Johannes, SandomirMader, Anton. SeckanFliegel, Josef, LimburgHlavicka, Vinzens, BrünnKlug, Gustav, OlmützMalck, Josef, PragFreusberg. Josef, FuldaHlubek, Josef, Prag; BranitzKobza, Raimund. BrünnMardhall, Bernard, KölnFrins, Alexander, BerlinHoblik, Felix, PragKoelbl, Franziskus, SeckauMarklet, Valentin, GurkFritscher, Karl, LinzHofer, Johannes, SeckauKoenig. Franziskus, OlmützMarvan, Metod. BrünnFruhstorfer, Karl, LinzHoffmann, Richard, München-Kolb, Franziskus, InnsbruckMateikiwiez, Anton, WarschanFrye, Heinrich, MünsterFreisingKomarek, Franziskus, KöniggrätzMatousu, Ludwig. BudweisGabriel, Alex, AachenHold, Carl, St. PöltenKoneeny, Johannes, KöniggrätzMauersherger, Johannes, WarschauGanse, Carl, BreslauHolling, Theodor, MünsterKratochvil, August, BrünnMaxa, Anton, BudweisGarnich, Eduard, LuxemburgHomscheid, Albert, TrierKremer, Philipp, TrierMayer, Heinrich, KölnGasteiger, Josef, München-FreisingHonig, Adolf, OlmützKremer, Gerhard, AachenMelena, Carl, BudweisGerg, Rudolf, München-FreisingHornof, Wladimir, KöniggrätzKroczek, Johannes, WarschauMetzler, Gebhard, InnsbruckGierycz, Heinrich, SandomirHosek, Metod, BrünnKrüger, Gregor, SchneidemühlMichalski, Bronislav, WarschauGlibowski, Andreas, SandomirHrdlicka, Emanuel, PragKruse, Heinrich, MünsterMoelders, Johannes, KölnGoetzel, Gustav, München-FreisingHrdy, Ferdinand, LeitmeritzKubicek, Vinzens, OlmützMoran, Adalbert, BudweisGostkowski, Stefan, LitzmannstadtHronek, Josef, PragKüchler, Johannes, TrierMottl, Johannes, BudweisGratmaan, Heiarich, MünsterHuber, Andreas, WienKühberger, Johannes, PassauMuejka, Viktor. BudweisGroh, Johannes, KöniggrätzHuerth, Theodor, KölnKulhanek, Silvester, BrünaMüller. Johannes, Prag-BranitzGross, Josef, BudweisHüllen, Ferdinand, TrierKuska, Josef, LeitmeritzMüller, Otto. KölnGrossl, Josef, BudweisHumpola, Johannes, WarschauKutal, Bartolome, OlmützMunster, Gustav Maria, OsnabrückGruber, Peter, SeckauHursky, Franziskus, BudweisKysely, Carl, OlmützMyrarik. Josef, KöniggrätzGrüner, Georg, PragHusmann, Bernhard , OsnabrückLamay, Josef, LimburgNafe, Franziskus, BerlinGuestler, Eduard, SekauIrsch, Nikolaus, TrierLampert, Carl. InnsbruckNeubaner. Josef, BudweisHaase, Maximilian, BreslauIserle, Carl, BudweisLandlinger, Johannes, St. PöltenNeuenheuser, Peter, KölnHachnik, Josef, OlmützJakse, Vinzens, WienLang, Ludwig, München-FreisingNeumann, Bernard, MünchenHaider, Franziskus, WienJanak, Jaroslau, PragLang, Ludwig. SeckauFreisingHardinghaus, Friedrich, OsnabrückLang, Matthens, Freiburg i. Brsg.Niescher, Lorenz, BudweisJansen, Hermann, Osnabrück5554



31Noltsch, Heinrich, WienReinalter, Reinhold, InnsbruckSehner, Konrad, St. PöltenTenspolde, Josef, MünsterOcasek, Franziskus, Prag-BranitzReinch, Paul, PragSierigk, Clemens, DanzigTheilemann, Viktor, FuldaOcetek. Josef, BrünnReinke, Josef, MünsterSievert, Wilhelm, MünsterTimr, Johannes, BudweisOlthaus. Bernard. OsnabrückRepa, Vinzens, BudweisSileny, Vinzens, BudweisToman, Josef, BrünnOtto, Johannes, LeitmeritzResinger, Josef, InnsbruckSinkowski, Stanislaus, WarschauTomschitz, Walter. SeckauPalous, Johannes, KöniggrätzReznicek. Johannes, KöniggrätzSkoupy, Carl, BrünnTravnicek, Aaton, BrünnPanning, Franziskus, MünsterRichter, Gregor, FuldaSladecek, Johannes, LeitmeritzTreitz, Jakob, TrierPapenfuß, Vinzens, DanzigRidders, Johannes, OsnabrückSnejd, Johannes BudweisTriebl, Johannes, St. PöltenPastuszka, Josef, SandomirRieger, Sebastian, IunsbruckSoher, Josef, St. PöltenTrunz, Josef, Freiburg i. Brag.Paulitsch, Michael, GurkRipka, Johannes, OlmützSommers, Paul, MünsterTuma, Vinzens, BudweisPejsa, Carl, PragRitzer, Otto, PassauSonker, Josef, BudweisPerherich, Ludwig. München-Frei-Romer, Franziskus, LeitmeritzSoukop, Ludwig, KöniggrätzUhynek, Vinzens, BrünnsingRosenmann. Matthias. OsnabrückSpens-Boden, Johannes, Wienvan de Loo, Wilhelm, MünsterPetersilka, Carl. BudweisRoubal, Johannes, BudweisSpicka, Franziskus, BrünnVasica, Josef, OlmützPetzelt, Leo, SchneidemühlRübsam, August, FuldaStary, Franziskus, BudweisVacera, Carl, BrünnPichler, Ludwig, SeckauRudolf, Franziskus, PragStarek, Theophil, PragVladyka, Josef, PragPiossek, Ludwig, BerlinSauter. Anton. Freiburg i. Brsg.Staudhamer, Sebastian, München-Vogl, Adalbert, PassanPodhielski, Johannes, WarschauScheidle. Carl. InnsbruckFreisingVogl, Carl, PassauPolsk, Julius, BurgeulandSchiels, Ludwig, München-FreisingSteinberger, Josef, Seckauvon Berchen,Maximilian, MünchenPolansky, Anton, BurgenlandSchindler, Lorenz, LeitmeritzSteinmetzer, Franziskus, PragVosahlik, Ottokar, PragPommer, Anton, SeckauSchimka, Josef, WienStella, Carl, PragVymetal, Josef, PragPopp. Richard, KoniggrätzSchlatterer, Emil Richard, FreiburgStepanek, Johannes, BrünnVystreil, Carl, BrünnPosch, Andreas, Seckaui. Brsg.Stepina, Ludwig, KöniggrätzWagner, Franziskus, InnsbruckPospisil, Philipp. Prag-BranitzSchlech, Rudolf, SeckauStocchausen, Wilhelm, TrierWagner, Franziskus, LeitmeritzPoutska, Vinzens. BudweisSchlich, Johannes, TrierStojdl, Caspar, BudweisWeezerzik, Carl, WienPrib, Adalbert, BudweisSchmider, Andreas, FreiburgStradner, Carl, SeckauWeiskopf, Michael, InnsbruckPribek. Vinzens, Budweisi. Br=g.Stradner, Franziskus, SeckauWeissthamer, Josef, München-Frei-Pridalek, Franziskus, OlmützSchmidt, Viktor. WienStriz, Anton, PragsingProchazka, Emil, BrünnSchneider, Rudolf, LeitmeritzStrohmenger, Johannes,AachenWeninger, Anton, BudweisPütz. Johannes, Aegidius, EichstättSchnitzler, Michael, AachenSuchanek, Anton, PragWestermayr, Johannes, MünchenPrsynski, Hippolyt, LitzmannstadtSchönhöffer, Johannes, SpeyerSuchanski, Stefan, LitzmannstadtWiblinger. Johannes, LeitmeritzQuaing, Bernard, OsnabrükSchonke, Paul, SchneidemühlSuchcicki, Kasimir, WarschauWienke, Walter, DanzigRaab, Franziskus, Severin, Frei-Schrattenholzer.Ludwig, St. PöltenSvetelsky, Josef, KöniggrätzWilhelm, Rupert, Seckauburgi. Brog.Schuldis, Angust, Freiburg i. Brsg.Svohoda, Josef, PragWillner, Dominik, OlmützRampelmann, Franziskus, MünsterSchüler, Wilhelm, FuldaSwietlicki, Stefan, SandomirWinkler, Franziskus, SeckauBaska, Franziskus, BrünnSchuster, Johannes, BrünnSykulski, Kasimir, SandomirWinter, Matthias, SeckauRauscher, Anton, BrünnSchütte, Albert, MünsterSzabelski, Stanislaus, Litzmann-Wintermann, Bernard, OsnabrückReban, Carl, BudweisShwamborn, Gregor, AachenstadtWittich, Ludwig, KöniggrätzReczajski, Anton, SandomirSchweitzer, Carl, Freiburg i. Brsg.Tappehorn, Anton, OsnabrückWittrup, Ludwig, MünsterReichenwallner, Matthias, PasauSciskala, Domenik, SandomirTen Hompel, Maximilian, PaderbornWojtyniak, Ceslav, Warschau5657



32Zach, Franziskus, GurkZapletalik, Franziskus, OlmützHerkommer, Alhert, RottenhurgMalota, Johannes, Prag-BranitzZak, Emanuel, PragZdzieblowski, Theophil, SandomirHertzog. Johannes, BurgenlandMatejka, Johannes, PragZapala, Anton. WarschauZischek, Georg. Leitmeritz.Hawati, Josef, WienMatousek, Fabian, BrünnHobil, Verian, OlmützMatzinger, Stefan, WienGeheimkämmerer mit Mantel uad Schwert.Horak, Vinzens, OlmützMayer. Johannes, St. PöltenHora, Engelbert, PragMelich, Franziskus, KöniggrätzCupper, Heinridh, AachenPrzedziecki, Graf Rinald, WarschanHornek, Alfons, KöniggrätzMerinsky, Josef, WienDzierzykraj Morawski, Stanislaus,Raitz von Frentz, Baron Edmund,Jaegers, Heinrich, AachenMiklas, Josef, WienSandomirKöln, z. Zt. RomJockl. Zenon, OlmützMuller, Michael, LimburgHobe-Gelding. Siegfried, OsnabrückRaitz von Frentz, Baron Uriel,Kaaf, Franziskus, AachenNejezchleba. Rudolf, OlmützHruban, Wladimir, OlmügBerlinKaderabck, Franziskus, PragNeu. Thendor. AachenNölting, Edgar, OsnabrückStrachwitz, Graf Hugo, Olmütz.Kailer, Anton, WienNitck. Franziskus, KöniggrätzKaspar, Ludwig. OlmützOhrhallinger, Johannes, LinzEhrenkämmerer mit violettem Talar.Kaufmann, Ladislaus, GurkPruegl, Johannes, St. PältenKerler, Ludwig, AugshurgPleninger, Anton M. LinzAlberstütter, Albert. AugsburgFiak, Hermann, WienKiel, Johannes, KölnPolasek, Josef, OlmützAltrichter, Jakob, WienFrauk, Andreas, PragKlens, Hermann, PaderhornPopp, Johannes, WienArnberger, Franziskus, St. PältenFritzen, Josef, AachenKohout, Fransiskns, KöniggrätzPortman, Josef, KöniggrätzAugustin, Friedrich, PragFuss, Josef, WienKolsdorf. Carl, Prag-BranitzPospisil, August. BrünnAussem, Paul, AachenGageur, Ansgar, RottenburgKoneeny, Hugo, WienPosisil, Maximilian, OlmützBaeumker, Maximilian, KölnGebauer, Vinzens, WienKostkan. Johannes, KöniggrätzPrye, Alfons, OlmützBambas, Stanislaus, PragGehlen, Andreas, KölaKovar, Josef, KöniggrätzRainer, Otto, GurkBayer, Franziskus, SeckauGessl, Franziskus, WienKremer, Wilhelm, KolnReibenwei, Rudolf, WienBecker, Franziskus, KölnGmeiner, Franziskus, WienKremmler. Ludwig. RottenburgReimer. Johannes, OlmützBeichel, Emil, St. PöltenGoldstein, Franziskus, WienKroissmayer, Martin, St. PötenRemmele. Adolf. RottenburgBoenisch, Ludwig. OlmützGramann, Otto, WienKube, August, WienRensing, Gregor, MünsterBrester, Josef, AachenGrein, Peter, AachenKubicek, Thomas, OlmützRingherger, Franziskus, WienCernik, Ferdinand, OlmützGrill, Johannes, WienKuca, Carl, OlmützRoeck, Ludwig, München-FreisingChromy, Thomas, KöniggrätzHackeaberg, Ludwig, WienKudrnovsky, Ludwig, PragKunst, Damian, LimburgRohde, Anton, KölnCrumbach, Johannes, AachenHaindl, Johannes, München-Rypar, Josef, OlmützDolezel, Franziskus, BrünnFreisingLang, Franziskus, WienScherrer, Josef, LinzDomanig, Franziskus, WienHajek, Franziskus, OlmützDomm, Robert, AugsburgLang, Ludwig, OlmützSchiebel, Franziskus, WienHalbedl, Franziskus, WienLeb, Johannes, WienSchimanek, Viktor, WienDrexler, Carl, WienHanak, Josef, OlmützLechner, Roman, St. PöltenSchlenkert, Franziskus, KölnEdk. Jakob, KölnHassl, Vitus, RottenburgLeitlinger, August, SeckauSchmalohr, Josef, AachenEnzmann, Carl. PragHawala, Josef, WienLeufkens, Josef. MünsterSchmid, Josef, WienEnzmann, Josef. WienHeinz, August, Prag, GrazLeutmoetzer, August, WienSchmitz. Adam. KolnEtz, Eugen, WienHensl, August, Prag-BranitzLietz. Franziskus, St. PoltenSchneider. Heinrich, WienFeichtingen, Franziskus, WienHerkenrath, Josef, KöbaLoebbel, Hermann, KölnSchneider, Johannes, WienFiker, Robert, AschenHerkenrath, Peter, KölnLuible, Anton, AugsburgSchoefbeck. Rudolf, Wien5859



33Schranzhofer, Leopold, WienTimmers, Franziskus, KölnSchubert, Albert, WienTischberger, Josef, LinzSchulte-Pelkum, Hermann, KölnTrnka, Franziskus, PragTrimmel, Ignatz, St. PöltenSchümmer, Johannes, AachenSchwalge, Josef, AachenTylinek, Carl, WienSchwarzmann, Heinrich, AachenUmlauf, Carl, WienSeibold, Hermann, RottenburgVavrusa. Theodor, OlmützSkacel, Heinrich, OlmützVerich, Gustav, PragSpaunbaner, Johannes, BudweisVitek, Vinzens, PragVIII. Päpstliche Ehrenprälaten.Stanel, Angust, OlmützStanek, Johannes, BrünnVozda, Melchior. BrünnVsetecka, Franziskus, BrünnSteinhauser, Nicolaus, RottenburgSterz, Germanus, WienWache, Georg, Prag, GlatzDie Welt- und Ordensgeistlichen, die Träger ordentlicherStief, Theodor, WienWagner, Franziskus, WienStinner, Clemens, KolnWehef. Julius. BurgenlandJurisdiktionsgewalt im kirchlichen Bereich sind. sind dieStursa, Anton, BrünnWeinbacher, Jakoh, Wiencigentlichen Prälaten. Dazu gehören in erster Linie alle Pa-Sulak, Carl, OlmützWigge, Arnold, Aachentriarchen, Metropoliten, Bischöfe, freien Aebte, Ordensgene-Svatek, Josef, PragWirtz, Franziskus Xaver, AschenWolker, Ludwig, Kölarale, -provinziale usw. Außer diesen gibt es aber noch dieSvatos, Anton, KöniggrätzWorel, Wladimir, Olmützsogenannten Ehrenprälaten, denen vom Papst dieser TitelSykora, Otto, WienTauber, Otto. OlmützZender, Johannes, Kölnverliehen wird. Ihre Ernennung erfolgt auf Vorschlag oderTeply, Emanuel, KöniggrätzZitko, Johannes, Königgrätzmit Zustimmung des zuständigen Bischofs. Sie stellen somitThelen, Wilhelm, KölnZohner, Julius, Olmützeine Auslese besonders aktiver Welt- und OrdensgeistlicherTichy, Vinzens, PragZorn, Ferdinand, Kölndar. Die Ehrenprälaten tragen ebeno wie die eigentlichenTimmermayer, Johannes, WienZweytick, Franziskus, Seckau.Prälaten violette Kleidung mit schwarzem Barett und führenden Titel „Monsignore", soweit sie nicht ihrem übrigen AmtEhrenkämmerer - Extra Urbem —.nach einen höheren kirchlichen Titel führen.Auernig, Josef, GurkKlaas, Franziskus, GurkSchmutz, Josef, Gurk.Den Ehrenprälatenrang führen dieEgerbacher, Josef, Gurkpäpstlichen Protonotare,Ehrenkämmerer mit Mantel und Schwert.Hausprälaten undBoniecki, Michael, SandomirLempicki, August, Sandomirpäpstlichen Kapläne.Jelks, Wladimir, SandomirPustet, Friedrich, Regensburg,Auch unter den Inhabern dieser päpstlichen Titel befn-den sich eine Reihe von Geistlichen, die aus dem großdeut-schen Raum stammen oder in ihm leben. Ihre Namen werdenin den folgenden Listen aufgeführt:6061



hE1. Päpstliche Protonotare.Bajerowiez, Kasimir. Gnesen-PosenDeller, Johanes Evangelist.a) aktive.Ballof, Johannes, KölaAugsburgLudwig Kaas, chemaliger Zentrumsabgeordneter,Banasch, Georg, BerlinDiekamk, Franziskus, MünsterBartels, Christian. PaderbornDonders, Adolf, MünsterPrinz Georg von Wittelsbach.Bartmann, Bernhard, PaderhornDoskocil, Hugo. Königgrätzb) Ehrenprotonotare.Baner, Josef, Freibarg i. Brog.Douvier, Theodor, StraßburgBartkowski, Julius, KulmBerrenrath. Christian. KölnDudek, Ludwig. KöniggrätzMerinsky, Vinzens, WienMoerzinger, Johannes, St. PoeltenBeyer, Maximilian, BerlinBlaeschke, Alfons, BreslanDzioba. Josef, LitzmannstadtBialecki, Johannes, KicleeBorninski, Peter, PlockMysor, Ladislav, TarnowEggersdorfer. Franziskus, PassanBigelmair, Andreas. WürzhurgBrzeziewiez, Eusebius, WarschauEichenlaub, Franziskus, SpeyerNathan, Josef, OlmützBirkenfeld, Bernhard, MunsterCzerkierwicz, Bogumil, KielceEisenhofer, Ludwig, EichstättOberdoerfer, Carl. KölaBluel, Johannes, HildesheimDraxl. Urban, InnsbruckEndres, Heinrich. SpeyerOppermann, Paul, BreslauBocek, Carl, BudweisFranz, Anton, PragEngels, Heinrich, KölnOrtenburg-Tambach, Eberhard zu,Bock, Carl, PragGoebel, Mattheus, LimburgErman, Franz, MetzWienBoehm, Alfred. StraßburgEuringer, Sebastian, AugshurgHagemann, Johannes, HildesheimOsinski, Thaddeus, SiedlceBoenigk, Andreas, ErmlandHartmann, Alexander, MeißenFahrner. Igaaz, StrafburgPachen, Otto, KölnBöhmer, Georg. München-FreisingHerr, Jakob, LimburgFasnacht, Eduard. SpeyerHlavati, Franziskus, WienPauly, Johannes, PragBorschki, Paul. SchneidemühlFeierfeil, Vinzens, LeitmeritzHoffmann, Anton, PragReinhold, Georg, WienBrabec, Johannes, KöniggrätzFeldmann, Franziskus, PaderbornJost, Georg, StraßburgRendl, Leonhard, Wien-BudweisBrandys, Paul, KattowitzFendel, Heinrich, LimborgRiemer, Franziskus, Serafim,Brem, Nikolaus, München-FreisingKasperlik, Wilhelm, KattowitzFeuersinger, Balthasar, SalzburgKirsch, Johannes Peter, LuxemburgPassauBrunner, Dominik, BudweisFiala, Franziskus, SalzhurgKlein, Philipp. SpeyerRoesch, Adolf, Freiburg i. Brsg.Brunner., Josef, GurkFigielski, Stanislans. PlockKoezy, Carl, WienSchultz, Stefan, ErmlandBuchwieser, Ferdinand, München-Fischbach, Wilhelm, LimburgKoeck, Johannes, SeckauSelbicky, Adolf, LeitmeritzFreisingFischer, Sebastian, München-Kolb, Carl, StraßburgSiener, Johannes, SeckanBudar, Johannes, PragFreisingKottmann, Maximilian, RottenburgSitko, Roman, TarnowBurzynski. Anton, WarschauFöhr, Ernst. Freiburg i. Brsg.Kretz, Edmund, StraßburgSramek, Johannes, OlmützBystrzonowski, Anton, KrakauFoltynowsky, Josef, OlmützKruszynski, Josef, LublinSzvoboda, Josef, KulmCerny, Johannes, KöniggrätzFoltz, Carl, SpeyerLichtenberg, Bernhard, BerlinTenora, Adolf, BrünnChabowski, Vinzens, PlockFourer, Eugen, MetzLubelski, Josef, TarnowitzTilmann, Franziskus, TrierCihak, Josef, PragFrancken. Arnold, MünsterMackowski, Theodor, DanzigTomasik, Lucian, KielceFried, Jakob, WienMartin, Viktor, StraßburgWohlmuth, Georg. EichstättDabrowski, Boleslav, KulmFunk, Josef, AugsburgMazur, Roman, TarnowitzWünsch, Anton, PragDannecker, August, RottenburgGaube, Otto, BrünnMeis, Franziskus, MünsterZhanel, Rudolf, Brünn.David, Emmerich, KölnGautier, Georg. WarschauDay. Artur, SpeyerGawronski, Ludwig, Kielee2. Päpstliche Hausprälaten.von Esterhazy, Ladislav, WienGebhardt, Franziskus, Josef,Allgeier, Artur, Freiburg i. Brsg.Amann, Emil, Straßburgvon Grimmenstein, Josef, OlmützSpeyerAllmer, Anton, SekauAmes, Heinrich, Bambergdel Campo, Seipio, Josef, Adalbert,Geiger, Theodor, BambergStanislaus, LublinGierse, Caspar, Paderborn6263
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demie eine verdienstvolle Betätigung für den Katholizismus
Deutsche Institute dieser Art bestehen drei:
erforderlich ist. Es handelt sich um folgende deutsche Pro-
fessoren:
1. Die Anima.
(Collegio Teutonico di S. Maria dell'Anima),
Emil Abderhalden, Professor der Naturwissen-
die sogenannte deutsche Nationalstiftung. Sie vereinigt das
schaft an der Universität Halle/Saale,
Priesterseminar (in dem sich meist die festgesetzte Zahl von
Konstantin Caratheodory. Professor der Natur-
23 Geistlichen aufhalten), die Kirche für die in Rom lebenden
wissenschaft, Universität München,
Katholiken aus Deutschland und ein Pilgerhospiz.
Peter D eb y e. Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts,
Der Rektor der Anima, der jeweils vom Papst ernannt
Berlin-Dahlem,
wird, ist zurzeit der Bischof Ludwig H u d a 1, der besonders
Paul Guth nick, Professor der Astronomie an der
wegen seiner Versuche, einen Ausgleich zwischen Katholizis-
Universität Berlin und Direktor der Sternwarte Ber-
mus und Nationalsozialismus — mit dem Ziel allerdings, dem
lin-Neubabelsberg,
Katholizismus dabei zum Sieg zu verhelfen — herbeizufüh-
ren, bekannt geworden ist.
Ernst Felix Petrit sch, Professor an der Technischen
Hochschule Wien,
2. Der Campo Santo Teutonico.
Max Pla n c k, Professor an der Universität Berlin,
Dieses Kolleg. in dem katholische Hochschullehrer heran-
Erwin Sehrödinger. Professor an der Universität
gebildet werden, hat seinen Namen von dem deutschen Fried-
Graz,
hof, an dem es gelegen ist. Das Priesterkollegium hat nor-
Arnim Tsehermak-Seysenegg. Professor an
malerweise 15 bis 20 Mitglieder, wovon 5 Freistellen haben.
der Deutschen Universität Prag.
Die Anstalt ist verbunden mit einer Bruderschaft, deren Ziel
die Rückgewinnung der Protestanten in Deutschland für den
Neben einigen Seminaren, von denen das Römische Se-
Katholizismus ist. Der Campo Santo Teutonico ist gleich-
minar, das Französische und das Lombardische die wich-
zeitig Sitz des Römischen Instituts der vor einiger Zeit in
tigsten sind, gibt es noch eine Reihe von Instituten, die für
Deutschland aufgelösten Görres-Gesellschaft.
die Ausbildung der Geistlichen aus den einzelnen Ländern be-
Der Rektor, der nach Befragen der Erzbischöfe von Köln.
stimmt und die meist Mittelpunkt für die Katholiken dieser
München und Salzburg vom Kardinalprotektor (Kardinal
Länder in Rom sind. Es gibt u. a. ein Nordamerikanisches,
Caccia Dominioni) ernannt wird, ist zurzeit der Prälat Her-
ein Armenisches, Belgisches. Kanadisches. Aethiopisches, Bra-
mann Stöckle.
silianisches, Griechisches, Englisches, Irisches, Holländisches,
3. Das Germanicum.
Rumänisches, Portugiesisches und Spanisches Institut.
(Germanicum Ungaricum.)
Bezeichnenderweise gibt es auch nach wie vor derartige
Es wurde in der Zeit der Gegenreformation auf An-
Institute für Polen.
regung des Gründers des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola,
68
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gegründet, um romhörige Geistliche auszubilden, die in die

protestatischen Gegenden, vor allem Deutschlands, geschickt

wurden. Es arbeitet ganz im jesuitischen Geist und wird von

Jesuiten geleitet. Neben Geistlichen aus Deutschland werden

auch solche aus Ungarn und Kroatien ausgebildet.

Rektor des Germanicums ist ein ausgesprochener Gegner

des Nationalsozialismus, der Jesuit Ivo Z e i g e r.

Die vorstehenden Darlegungen zeigen das Bild einer

internationalen Organisation, für die die einzelnen Länder

keine selbständigen Gebilde, sondern Provinzen der vati-

Anhang

kanischen Zentrale in Rom sind. Die Glieder dieser Zen-

trale reichen bis tief in das Leben fast aller Völker. Ordens-

angehörige, Geistliche, Bischöfe usw. sind alle Werkzeuge im

Dienste der vatikanischen Internationale. Diese Tatsache

erfordert in bezug auf Großdeutschland, das von allen Staa-

ten den größten Anteil an Katholiken und katholischen Or-

ganen hat, besondere Beachtung.
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